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Ausbau der Bundesstraße 2 in der Durchfahrt 
durch die Gemeinde Langenzersdorf, N Ö. 
(1 48/J-BR/66) 

Dr. Reichl, Ing. Thomas Wagn er, Novak, 
Leopold Wagner und Genossen an den 
Bundesminister für soziale Verwaltung, be
treffend Fortsetzung der Hilfe für die öster- \ 
reichischen Entwicklungsgebiete (149 j.T -ERj 66) 

Anfragebeantwortungen 
Eingelangt sind die Antworten 

des Bundesministers für Unterricht auf die An
frage der Bundesräte N o  va k und Genossen 
(128jA.B. zu 145/J-BRj66) 

des Bundesministers für Inneres auf die An
frage der Bundesräte Schweda und Genos
sen (129jA. B. zu 146jJ-BR/66) 

Beginn der Sitzung: 11 Uhr 
Vorsitzender Dr. Iro: Hoher Bundesrat! Ich 

eröf f n e die 241. Sitzung des Bundesrates. 

Die P r o t o k o l l e  der 239. Sitzung vom 
3 1. Mai und der 240. Sitzung vom 1. Juni sind 
aufgelegen, unbeanständet geblieben und gelten 
daher als g e n e h m i g t. 

E n t s c h u l d i g t  hat sich Frau Bundesrat 
Helene Tschitschko. 

In unserer Mitte begrüße ich sehr herzlich 
Herrn Staatssekretär Dr. Gruber. (Beifall 
bei der ÖV P und bei Bundesräten der SPÖ.j 

E i n g e l a n g t  ist ein Schreiben des Herrn 
Bundeskanzlers. Ich bitte den Schriftführer, 
dieses zu verlesen. 

Schriftführerin Rudolfine Muhr : 
"An den Vorsitzenden des Bundesrates. 

Der Herr Bundespräsident hat mit Ent-
schließung vom 6. Juni 1966 den Bundes
minister ohne Portefeuille Dr. Vinzenz Kotzina 
gemäß Artikel 74 Abs. 3 des Bundes-Ver
fassungsgesetzes in der Fassung von 1929 von 
seinem Amte enthoben und ihn gleichzeitig 
gemäß Artikel 70 Abs. 1 des zitierten Gesetzes 
zum Bundesminister für Bauten und Technik 
ernannt. 

Klaus" 

Vorsitzender: Dient zur Kenntnis. 
Weiters ist ein Schreiben des Bundeskanzler

amtes eingelangt. Ich bitte die Frau Schrift
führerin, es zu verlesen. 

Schriftführerin Rudolfine Muhr: 

"An den Vorsitzenden des Bundesrates, zu 
Handen des Herrn Parlamentsdirektors In 
Wien. 

Das Präsidium des Nationalrates hat dem 
Bundeskanzler mit Schreiben vom 24. Juni 
1966, Zl. 15 d. B. - NR/1966, den beiliegenden 
Gesetzesbeschluß vom 24. Juni 1966: Bundes
gesetz, betreffend das Bundesfinanzgesetz für 
das Jahr 1966, übermittelt. 

Das Bundeskanzleramt beehrt sich, diesen 
Gesetzesbeschluß bekanntzugeben und mitzu
teilen, daß es beabsichtigt, entsprechend dem 
letzten Satz des Artikels 42 Abs. 5 des Bundes
Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 
vorzugehen. 

Für den Bundeskanzler: 
Loebenstein" 

Vorsitzender: Dient zur Kenntnis. 
Eingelangt sind fe:mer jene Gesetzesbe

schlüsse des Nationalrates, die Gegenstand der 
heutigen Tagesordnung sind. Ich habe diese 
Vorlagen gemäß § 29 der Geschäftsordnung den 
Obmännern der zuständigen Ausschüsse zur 
Vorberatung zugewiesen. Die Ausschüsse ha
ben diese Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates 
bereits vorberaten. 

Gemäß § 30 der Geschäftsordnung beantrage 
ich, von der Vervielfältigung der Ausschuß
berichte sowie von der 24stündigen Vertei
lungsfrist für die Berichte Abstand zu nehmen. 
Wird hiegegen ein Einwand erhoben � - Dies 
ist nicht der Fall. Mein Vorschlag erscheint 
sohin mit der vorgeschriebenen Zweidrittel
mehrheit angenommen. 

Es ist mir der Vorschlag zugekommen, die 
Debatte über die Punkte 1 bis 6 der heutigen 
Tagesordnung unter einem abzuführen. Es 
sind dies: 

15. Gehaltsgesetz-N ovelle ; 
11. Vertragsbedienstetengesetz-N ovelle ; 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 

über die Auszahlung eines Vorschusses an 
Bundesbedienstete ergänzt wird; 

Neuerliche Abänderung des Kunstakademie'
gesetzes; 

5. Novelle zum Hochschulassistentengesetz; 
und 

6. Novelle zum Hochschultaxengesetz. 
Falls mein Vorschlag angenommen wird, 

werden zuerst die Berichterstatter ihre Berichte 
geben, sodann wird die Debatte über die zu
sammengezogenen Punkte unter einem abge
führt. Die Abstimmung erfolgt selbstverständ
lich wie immer in solchen Fällen getrennt. 
Wird gegen diesen Vorschlag ein Einwand er
hoben � - Das ist nicht der Fall. Wir werden 
daher in der von mir vorgeschlagenen Weise 
vorgehen. 

1. Punkt : Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 8. Juni 1966: Bundesgesetz, mit dem das 
Gehaltsgesetz 1956 neuerlich abgeändert wird 

( 15. Gehaltsgesetz-Novelle) 

2. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 8. Juni 1966: Bundesgesetz, mit dem das 
Vertragsbedienstetengesetz 1948 neuerlich ge
ändert wird ( 11. Vertragsbedienstetengesetz-

Novelle) 
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3. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 8. Juni 1966: Bundesgesetz, mit d_em das 
Bundesgesetz vom 1. April 1966 über die Aus
zahlung eines Vorschusses an Bundesbedien-

stete, BGBI. Nr. 47, ergänzt wird 

4. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 8. Juni 1966: Bundesgesetz, mit dem das 
Kunstakademiegesetz neuerlich abgeändert 

wird 

5. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 8. Juni 1966 : Bundesgesetz, mit dem das 
HOChschulassistentengesetz 1962 neuerlich ab
geändert wird (5. Novelle zum Hochschul-

assistentengesetz) 

6. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 8. Juni 1966 : Bundesgesetz, mit dem das 
Hochschultaxengesetz neuerlich abgeändert 
wird (6. Novelle zum Hochschultaxengesetz) 

Vorsitzender :  Wir gehen in die Ta g e s 
o r d n u n g  ein und gelangen z u  den Punkten I 
bis einschließ1ich 6. 

Berichterstatter zu den Punkten 1 bis 3 ist 
Herr Bundesrat Ing. Guglberger. Ich ersuche 
ihn um seine drei Berichte. 

Berichterstatter Ing. Guglberger: Hohes 
Haus! Hochverehrter Herr Staatssekretär! 
Von den Gewerkschaften des öffentliohen 
Dienstes wurde im Sommer 1965 die Forderung 
nach Erhöhung der Bezüge der öffentlich Be
diensteten im Jahre 1966 erhoben. Infolge der 
Auf lösung des Nationalrates brachten die Ver
handlungen damals jedoch kein abschlie
ßendes Ergebnis. Für die Zeit bis zur Erhöhung 
der Bezüge wurde am 15. April ein Vorschuß 
gewährt. Bei den Verhandlungen standen für 
die Mitglieder des Verhandlungskomitees Be
deckungsfragen und gesamtwirtschaftliche Er
wägungen im Vordergrund. 

Es wurde ein Ergebnis erzielt, das das vor
liegende Bundesgesetz, mit dem das Gehalts
gesetz 1956 neuerlich abgeändert wird -

15. Gehaltsgesetz-Novelle -, zum Inhalt hat. 
Die Bezüge der öffentlich Bediensteten sollen 
ab 1. Juni 1966 um 6 v. H., mindestens aber 
um 120 S, sowie die dadurch erreichten Bezüge 
ab 1. Jänner 1967 um 2,5 v. H., mindestens 
aber um 50 S, erhöht werden. Gleichfalls ab 
l. Jänner 1967 soll die Kinderquote der Haus
haltszulage um 20 S auf 150 S erhöht werden. 

Die Kosten der Bezugserhöhungen aller 
Bundesbediensteten, die sich für die Zeit vom 
1. Juni 1966 bis 31. Dezember 1966 auswirken, 
betragen 800 Millionen Schilling. Dazu kommt 
der Betrag von 250 Millionen Schilling für den 
am 15. April 1966 ausbezahlten Vorschuß. 

Im Bundesvoranschlag 1966 ist für diesen 
Betrag im Kapitel 30 vorgesorgt. 

Außer der Bezugsregelung enthält die 15. Ge
haltsgesetz-Novelle Bestimmungen, die mit der 
13. Gehaltsgesetz-Novelle, mit der 14. Ge
haltsgesetz-Novelle, mit dem Pensionsgesetz 
1965 und mit der Einführung des Polytech
nischen Lehrg�nges im Zusammenhang stehen. 

Daraus ergeben sich Wirksamkeitsbeginne 
von 1. Juni 1965 bis 1. Jänner 1967. Im Inter
esse einer Klarheit des Gehaltsgesetzes 1956 
wurde so vorgegangen, daß im Artikel I des 
Gesetzes die ab 1. Jänner 1967 geltende Fassung 
der zu ändernden Bestimmungen aufgenom
men wurde. Die für frühere Zeiträume gel
tenden Fassungen wurden in den Artikeln 11, 
III und IV unter Angabe der Geltungsdauer 
zusammengefaßt. 

Der Finanzausschuß hat mich ermächtigt, 
dem Hohen Hause vorzuschlagen, gegen die 
Gesetzesvorlage k e i n e n  E in s p r u c h  zu er
heben. 

Durch das Bundesgesetz, mit dem das Ver
tragsbedienstetengesetz 1948 neuerlich abge
ändert wird - 11. Vertragsbedienstetengesetz
Novelle -, sollen die Bezüge der Vertrags
bediensteten ab 1. Juni 1966 um 6 v. H., 
mindestens aber um 120 S, erhöht werden. 
Die so erhöhten Bezüge sollen ab 1. Jänner 1967 
um weitere 2,5 v. H., mind.estens aber um 50 S, 
sowie die Kinderquote der Haushaltszulage 
um 20 S auf 150 S erhöht werden. Zugleich 
werden die höheren sozialrechtlichen Abzüge 
gegenüber den Abzügen der Beamten ausge
glichen. 

Durch die Einführung des Polytechnischen 
Lehrganges sind einige Änderungen notwendig, 
die in dieser Novelle ebenfalls enthalten sind. 

Der Artikel I beinhaltet die Abänderungen 
des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BG BI. 
Nr. 86, in der Fassung der Bundesgesetze 
aus den Jahren 1959 bis 1965 und die Bezugs
erhöhungen der Vertragsbediensteten des Ent
lohnungsschemas I und des Entlohnungs
schemas II ab 1. Jänner 1967. 

Im Artikel II sind die Bezugserhöhungen ab 
l. Juni 1966 um 6 v.  H. zusammengefaßt. 

Im Artikel III werden die vom 1. September 
1966 - Einführung. des Polytechnischen Lehr
ganges - bis 3l. Dezember 1966 geltenden 
Beträge für die Dienstzulagen der Vertrags
lehrer des Entlohnungsschemas II L festgelegt. 

Im Artikel IV werden die Zeitpunkte, in 
denen die einzelnen Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes in Kraft treten, geregelt. 

Artikel V enthält die Vollzugsklausel. 
Der Finanzausschuß hat mich ermächtigt, 

dem Hohen Hause vorzuschlagen, auch gegen 
diese Gesetzesvorlage k e i n e n  E i n s p r uch 
zu erheben. 
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Das Bundesgesetz, über das ich nun zu 
berichten habe, regelt die Auszahlung des Vor
schusses vom April 1966 an die Bundes
bediensteten. Die Bundesbediensteten er
hielten am 15. April 1966 einen Vorschuß in 
der Höhe von 550 S und von zusätzlichen 
50 S je Kind ausgezahlt; Der Vorschuß ist als 
Erhöhung der im Juni 1966 fälligen Sonder
zahlung zu behandeln. Diese Regelung wird in 
einem einzufügenden § 5 a des Bundesgesetzes 
vom 1. April 1966 über die Auszahlung eines 
Vorschusses an Bundesbedienstete, BGBI. 
Nr. 47, festgelegt. 

Der Finanzausschuß hat mich ermächtigt, 
dem Hohen Hause vorzuschlagen, gegen die 
Gesetzesvorlage k e i n e n  E i n sp r u c h  zu er
heben. 

Vorsitzender: Berichterstatter zu den Punk
ten 4 bis 6 ist Herr Bundesrat Johann Mayer. 
Ich ersuche ihn um seine drei Berichte. 

Berichterstatter J ohann Mayer : Hohes Haus! 
Verehrter Herr Staatssekretär! Die Kunst
akademiegesetz-Novelle 1966 hat eine Ände
rung der Entlohnung der Vertragslehrer und 
der Lehi-beauftragten an den staatlichen Kunst
akademien zum Gegenstand. Durch die allge
meinen Bezugserhöhungen im öffentlichen 
Dienst ab 1. Juni 1966 und ab 1. Jänner 1967 
ist eine Anpassung der Entlohnung der Lehr
personen im Sinne des Kunstakademiegesetzes 
notwendig geworden. Der Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates sieht eine entsprechende 
Anpassung vor. 

1>er Finanzausschuß hat sich gestern mit 
dem gegenständlichen Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates befaßt und mich als Bericht
erstatter beauftragt, dem Hohen Bundesrat 
vorzuschlagen, gegen diesen Gesetzes beschluß 
des Nationalrates k e i n e n  E i n sp r u c h  zu 
erheben. 

Die vom Nationalrat beschlossene Novelle 
zum Hochschulassistentengesetz trifft eben
falls bezugsrechtliche Maßnahmen. Die Be
züge der Hochschulassistenten sind im Ge
haltsgesetz 1956 geregelt und sollen wie die 
Bezüge der öffentlich Bediensteten ab 1. Juni 
1966 um 6 Prozent, mindestens aber um 
120 S, und ab 1. Jänner 1967 um weitere 
2,5 Prozent, mindestens aber um 50 S, erhöht 
werden. Im Hochschulassistentengesetz 1962 
ist aber die Entlohnung der wissenschaftlichen 
Hilfskräfte, Demonstratoren und Vertrags
assistenten enthalten. Um diese Bediensteten 
in den vollen Genuß der Bezugserhöhungen zu 
bringen, wie sie für alle anderen öffentlich 
Bediensteten zutreffen, ist eine Änderung des 
Hochschulassistentengesetzes 1962 erforder
lich. Die Regierungsvorlage trägt dieser N ot
wendigkeit Rechnung. 

Der Finanzausschuß hat sich auch mit die
sem Gesetzesbeschluß befaßt und mich er
mächtigt, dem Hohen Bundesrat vorzuschla
gen, gegen diesen Gesetzesbeschluß k e i n en 
E i n sp ru c h  zu erheben. 

Die 6. Novelle zum Hochschultaxengesetz 
steht ebenfalls im Zusammenhang mit den 
Erhöhungen der Bezüge des öffentlichen 
Dienstes. Mit dieser Novelle soll der § 23 des 
Hochschultaxengesetzes abgeändert werden. 
In diesem Gesetzesteil sind die Remuneratio
nen für besondere Lehraufträge geregelt. 
Sie stehen in einem festen Verhältnis zu den 
Bezügen der Bundesbediensteten und wurden 
auch schon bisher regelmäßig in demselben 
Ausmaß wie die erwähnten Bezüge erhöht. 
Die Bezüge der Bundesbediensteten sollen ab 
1. Juni 1966 eine Erhöhung um 6 Prozent und 
ab 1. Jänner 1967 um weitere 2,5 Prozent er
fahren. Es erscheint daher erforderlich, auch 
die Remunerationen für Lehraufträge ab 
1. Juni 1966 um 6 Prozent und ab 1. Jänner 
1967 um weitere 2,5 Prozent zu erhöhen. 
Die Mindestbeträge der Erhöhungen brauche 
ich deshalb nicht mehr zu erwähnen, weil sie 
in allen Fällen überschritten werden. 

Der Finanzausschuß hat sich gestern mit 
diesem Gesetzesbeschluß befaßt und mich 
ermächtigt, dem Hohen Bundesrat Vorzu
schlagen, auch gegen diese Vorlage k e i n e n  
E i n sp r u c h  zu erheben. 

Vorsitzender :  Wir gehen in die Debatte ein, 
die über alle sechs Punkte unter einem a bge
führt wird. 

ZumiWort gemeldet hat sich Herr Bundes
rat DrlKoubek. Ich erteile es ihm. 

l Bundesrat Dr. Koubek (SPÖ): Hohes Haus! 
Der Bundesrat befaßt sich heute wieder mit 
einem ganzen Paket von Gesetzen, die die 
Besoldung der öffentlich Bediensteten neu 
regeln. Zu diesem Paket gehören die 15. Ge
haltsgesetz-N ovelle, die 11. Vertrags bedien
stetengesetz-N ovelle, die Kunstakademiegesetz
Novelle, die Novellen zum Hochschulassisten
tengesetz und zum Hochschultaxengesetz sowie 
das Vorschußgesetz. In diesem Konvolut 
fehlt aber noch eine Novelle, nämlich die zum 
Dorotheumsgesetz, das die Bezüge öffentlich 
Bediensteter im Rahmen des Dorotheums zu 
regeln hat. Diese Novelle ist aber bereits am 
10. Juni im Ministerrat gewesen, und die 
Regierungsvorlage wird uns wahrscheinlich das 
nächstemal beschäftigen. 

Die in diesen Gesetzen fixierte Besoldungs
änderung tritt am 1. Juni 1966 in Wirksamkeit. 
Die vier Gewerkschaften des öffentlichen 
Dienstes haben sich maßgeblich an der Neu
regelung der Besoldung beteiligt. Am 13. Juli 
1965 haben die vier Gewerkschaften des öffent-
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Dr. Koubek 

lichen Dienstes durch ihren Verhandlungsaus
schuß den Herrn Bundeskanzler ersucht, die 
Verhandlungen über eine Teuerungsabgeltung 
1965 einzuleiten, die sich auf den Zeitraum 
vom 1. September 1964 bis 31. August 1965 
bezieht. Diese Verhandlungen sind im Herbst 
eingeleitet worden. Sie mußten wegen der 
Auflösung des Nationalrates unterbrochen 
werden, und erst am 4. Mai dieses Jahres 
konnte ein Abschluß getätigt werden, der den 
Kern der Gesetzesbeschlüsse bildet, die wir 
heute behandeln. Wir haben also fast ein Jahr 
bis zum Abschluß gebraucht. Die Haupt
ursache der Verzögerung war die Auf lösung 
des Nationalrates. Die öffentlich Bedien
steten haben keine Mögliohkeit gehabt, mit 
einem verantwortungsfähigen Partner zu ver
handeln. 

Die Verhandlungen selbst waren nioht sehr 
leicht. Wir haben aus' unseren Unterlagen 
feststellen müssen, daß die Lebenshaltungs
kosten in dem von mir erwähnten Zeitab
schnitt um ungefähr 5 Prozent gestiegen sind. 
Wir haben vom Herrn Finanzminister auch 
begehrt, daß er die Möglichkeit schafft, die 
öffentlich Bediensteten auch an der Steigerung 
des Sozialprodukts teilnehmen zu lassen, und 
haben vorgeschlagen, daß dafür ungefähr 
3 Prozent gegeben werden sollen. " 

Im April, . nach der Verhandlungspause, 
haben sich die Verhältnisse aber wesentlich 
geändert. In der Zwisohenzeit haben nämlich 
auf Grund der schlechten besoldungsrecht
liohen Situation der öffentlich Bediensteten 
verschiedene Länder und Gemeinden Sonder
regelungen - über die ich noch spreohen 
werde - getroffen. Wir haben daher Ende 
April dem Herrn Bundeskanzler gegenüber 
unsere Forderung dahin gehend modifiziert, daß 
wir zu den verlangten 8 Prozent noch 2 Prozent 
dazugeschlagen haben, um wenigstens sym
bolisch zum Ausdruck zu. bringen, daß wir 
so wie die Bediensteten der Länder und 
Gemeinden auch noch eine zusätzliche Leistung 
bei der Neuregelung der Besoldung im öffent
liohen Dienst erhalten wollen. 

Die Verhandlungen haben dazu geführt, 
daß wir auf eine Etappenlösung eingehen 
mußten, die ihren Niedersohlag in der jetzigen 
Vorlage findet: 6 Prozent mit 1. Juni 1966 
und weitere 2,5 Prozent vom 1. Jänner 1967 
an, sodaß die Bezüge, die nooh am 31. Mai 1966 
ausbezahlt wurden, um 8,65 Prozent erhöht 
werden. Daß wir noch etwas über die 8 Pro
zent hinauskommen konnten, verdanken wir 
der tätigen Mitwirkung der Länder- und 
Gemeindevertreter im Verhandlungsausschuß. 
Insbesondere der Landeshauptmann von Kärn
ten Sima und Vizebürgermeister Slavik von 
Wien haben sich bemüht, die zuerst unüber-

steigbar scheinende Sohranke von 8 Prozent 
doch zu überwinden, sodaß wir schließlich mit 
einem Ergebnis von 8,65 Prozent nach Hause 
gehen konnten. 

Die Festlegung der Teuerungsabgeltung 
macht den Gewerkschaften des öffentlichen 
Dienstes immer große Schwierigkeiten. Wir 
haben uns zunächst auf ein System in der 
Form eingestellt, daß wir die Verhandlungen 
immer durchführen wollen, solange das Budget 
noch nicht beschlossen ist. Das zwingt uns, 
jeweils den Zeitraum von September eines 
Jahres bis zum August des nächsten Jahres 
zum Vergleich heranzuziehen und die Verän
derungen zwischen diesen Zeiträumen in Zwei
jahresperioden zu prüfen. 

Wir haben nach diesem System. feststellen 
müssen, daß die Erhöhung der Lebenshaltungs
kosten im Vergleichszeitraum - September 
1963 bis August 1964 beziehungsweise Sep
tember 1964 bis August 1965 - 4,69 Prozent 
ausgemacht hat. Es ist auch möglich, diesen 
Prozentsatz in Schilling umzurechnen. Wir 
ersehen dann, um wieviel Schilling der Lebens
und Genußmittelkorb während dieser Prü
fungsperiode teurer geworden ist. Im gegen
ständlichen Fall waren es 165,32 S, die wir 
als Nettosteigerung betrach·ten können. 

Wir haben hier aber eine große Schwierig
keit: Die perzentuelle Abgeltung ist immer 
brutto, während unsere Kollegen die Teuerungs
abgeltung netto rechnen. Damit komme ich 
zu dem Problem der überaus großen Auswir
kung der Steuerprogression auf den öffentlich 
Bediensteten. Ich habe hier eine Zusammen
stellung, aus der zu ersehen ist, daß bei Be
zügen bis 2000 S 27 Prozent der Abgeltung 
für die Steigerung der Lebenshaltungskosten 
zurückbehalten werden, bis 3000 S 10 bis 
37 Prozent, bis 4000 S 22 bis 43 Prozent, 
bis 6000 S 37 bis 43 Prozent und bei Bezügen 
bis 14.000 S 49 bis 57 Prozent. 

Daraus ergibt sich folgendes: Der Mindest
betrag der Erhöhung, der ungefähr bis 2000 S 
wirkt, macht 120 S aus. Von diesen 120 S 
bekommt ein öffentlich Bediensteter in der 
Lohnsteuergruppe I nur 87,60 S, in der Lohn
steuergruppe II 94,20 S und in der Lohnsteuer
gruppe III!1 96,90 S. Bei einem Bezug von 
3000 S macht die Erhöhung um 6 Prozent 
180 S aus. Diese 180 S vermindern sich in der 
Lohnsteuergruppe I auf 111,30 S, in der Lohn
steuergruppe II auf 126,80 S und in der Lohn
steuergruppe III/l auf 128,70 S. Bei einem 
Bezug von 4000 S beträgt die Erhöhung um 
6 Prozent 227 S. Diese 227 S werden in der 
Lohnsteuergruppe I zu 129,40 S, in der Lohn
steuergruppe II zu 152,70 S und in der Lohn
steuergruppe Ill/l zu 155,30 S. Hinsichtlich 
eines Bezuges bis zu 6000 S habe ich erklärt, 

532 
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daß vom Bruttobetrag der Erhöhung 37 bis 
43 Prozent einbehalten werden. Bei 6000 S 
macht der Bruttobetrag 347 S aus, und diese 
347 S werden in der Lohnsteuergruppe I zu 
203,30 S, in der Lohnsteuergruppe H zu 217,60 S 
und in der Lohnsteuergruppe HIlI zu 220,20 S. 
Bei einem Bezug von rund 14.000 S würde 
die 6prozentige Erhöhung 827 S ausmachen. 
Diese 827 S vermindern sich in der Lohnsteuer
gruppe I auf 360,50 S, in der Lohnsteuer
gruppe Ir auf 412 S und in der Lohnsteuer
gruppe HIlI auf 425,20 S. 

2000 S 200 S monatlich, bis 3000 S 250 S" 
bis 4000 S 300 S, bis 6000 S 400 S, bis 9000 S' 
500 S und über 9000 S 600 S. Auch das Land 
Steiermark hat eine Regelung mit abgestuften 
Leistungszulagen getroffen, durch die fiktive 
Mehrdienstleistungen bis zu 14 Stunden im 
Monat abgegolten werden. Die Leistungszu
lagen sind nach Verwendungsgruppen und 
Dienstklassen verschieden und liegen zwischen 
140 und 700 S monatlich. 

Sie können sich vorstellen, daß diese Situa
tion die Bundesbediensteten sehr h9xt trifft. 

Sie sehen also, daß hier die Lohnsteuer- Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes 
progression sehr deutlich zum Ausdruck kommt. werden wieder an den Herrn Bundeskanzler 
Diese Zahlen zeigen uns, daß eine Milderung herantreten müssen, um eine neuerliche Be
der Progression bei der Lohnsteuer dringend zugs regulierung zu verlangen, denn im Zeit
notwendig ist. Der Gewerkschaftsbund wird raum vom 1. September 1965 bis 31. :Mai 1966 
dafür sorgen müssen, daß diese Frage so rasch sind die Lebenshaltungskosten weiter um 
als möglich erledigt wird. 3,81 Prozent gestiegen. Die Sonderregelungen 

Die verhältnismäßig schlechte Besoldung im der Länder , die wir auf keinen ]'all ablehnen , 

gesamten öffentlichen Dienst hat dazu geführt, zwingen uns, unsere Forderung danach ein
daß verschiedene Länder eingegriffen und ver- zurichten, und der Herr Finanzminister wird 
sucht haben, für ihre Bediensteten Verbes- im Budget 1967 eine neuerliche, mindestens 
serungen zu ge"währen. Das Land Wien, gibt 8prozentige Bezugserhöhung vorsehen müssen. 
Leistungszulagen in einer verhältnismäßig ge- Dabei stehen wir am Beginn einer Preisbewe
ringen Höhe, aber auch die anderen Länder gung, die uns Arbeitnehmer mit größter Sorge 
erbringen verschiedene zusätzliche Leistungen erfüllt. Die Bundesregierung wird endlich 
für ihre Bediensteten. einmal die dringenden Gesetzentwürfe vor-

So gewährt zum Beispiel das Land Vorarl-' legen n.lüssen, die dem He:-rn In�enminister �ie 
berg auf Grund eines Landesgesetzes vom gesetzlIche . HaI?-dhab� bJet�n, . III das 

.
PreIs-

1. Juni 1965 an einen 5prozentigen Teuerungs- g�scheh�n In ÖsterreIch WIrklIch regulIerend 
zuschlag und hat gleichzeitig die Haushalts- emzugrelfen. 
zulage um 50 S für die Frau und je Kind Aus meinen Ausführungen ersehen Sie, daß 
erhöht. (Burulesrat Bür kle: Schon zehn Jahre I) sich die öffentlich Bediensteten alljährlich 
Dabei hat das Land Vorarlberg ein eigenes vor Abschluß der Budgetberatungen mit Be
Bezugsschema, das um ungefähr 9 Prozent zugsforderungen an den Dienstgeber wenden 
über dem des Bundes liegt. Außerdem ge- müssen. Es erhebt sich daher die Frage, ob 
nießen die Lallclesbediensteten in Vorarlberg die Bezug3regulierung im öffentlichen Dienst 
die Rechtswohltat, daß der Pensionsbeitrag nicM anders erfolgen kann. Immer dringender 
vom Beamten nicht einbehalten wird. Ich wird der 'Wunsch, die alljährlichen Bezugs
sage das nicht deshalb, weil ich einem Land regulierungen anders vorzunehmen. Gerade 
einen Vorwurf machen will, daß es diese Lösung die Vorgänge bei der Bezugsregulierung im 
gefunden hat. Im Gegenteil, wir sind sehr Jahre 1965 haben diesen Wunsch besonders 
froh, daß die Länder solche Regelungen aktuell gemacht. 
treffen, weil sie damit ganz deutlich zeigen, Die Gewerkschaften studieren das Problem daß die Besoldung im öffentlichen Dienst im 
allgemeinen sehr schlecht ist und daß derartige 
Regelungen unbedingt notwendig sind. 

Das Land Salzburg gibt ab 1. Jänner 1966 
für jeden Bediensteten eine Leistungszulage 
von 150 S und hat außerdem eine Sonder
regelung für Weihnachten getroffen. Das 
Land Tirol schüttet I4mal im Jahr eine 
Sonderzulage zwischen 200 und 350 S aus, die 
in künftige Gehaltsregulierungen nicht ein
bezogen wird. 

Das Land Kärnten hat abgestufte Sonder
zulagen eingeführt. Die Sonderzulagen werden 
14mal ausgezahlt und in die Pension einge
rechnet. Sie betragen bei einem Gehalt bis 

der Wertsicherung der Bezüge. Andere west
europäische Länder versuchen ebenfalls, dieses 
Problem zu lösen. Eine beachtliche Regelung 
kennt die Schweiz. Der schweizerische Lebens
mittelindex bildet den Maßstab für diese 
Regelung. Von Juli zu Juli wird die Steigerung 
der· Lebenshaltungskosten in Prozenten ge
messen, und das Prozentausmaß der Erhöhung 
der Lebenshaltungskosten ergibt die perzen
tuelle Erhöhung der Bezüge. Die Steigerung 
von Juli 1965 bis Juli 1966 ergibt die Bezugs
erhöhung, die noch zum Jahresende für das 
ganze Jahr 1966 ausbezahlt wird. Im folgenden 
Jahr wird die Jahreszulage gezwölftelt und 
mit dem Bezug monatlich als Teuerungszulage 
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zur Auszahlung gebracht_ Dann wiederholt sich 
der Vorgang: Im nächsten Jahr erfolgt zum 
Jahresende wieder eine einmalige Zahlung zum 
Jahresbezug, um die Steigerung der Lebens
haltungskosten des betreffenden Jahres auszu
gleichen, und im folgenden Jahr wird dann 
wieder die laufende monatliche Teuerungs
zulage gewährt. Bei dieser Regelung spielte 
auch in der Schweiz die Einführung eines 
lVIinclestbetrages bei der Bezugserhöhung eine 
große Rolle. Dort löste man die Frage so, 
daß ein Mindestbezug von 620 Sch\veizer 
Franken gegeben wird. 

Schilling. Für das Jahr 1967 beträgt der zu
sätzliche Personalaufwand infolge dieser Regu
lierung rund 2 Milliarden Schilling. 

Die Verhandlungen über die vorliegende 
Gehaltsregulierung wurden so rasch abge� 
schlossen, wie es seit 20 Jahren noch nie der 
Fall war. Auch das möchte ich einmal mit 
aller Deutlichkeit feststellen. Die Redner der 
Opposition haben im Nationalrat nämlich 
das Gegenteil behauptet, insbesondere der 
Abgeordnete Ulbrich, der selbst Mitglied des 
Verhandlullgsaus8chusses der vier Gewerk
schaften des öffentlichen Dienstes ist. 

Die BBsoldungssituation im öffentlichen In einem Artikel in der "Arbeiter-Zeitung" 
Dienst ist schlecht, und die gegenwärtige hat Abgeordneter Ulbrich wahrheitswidrige 
Konjunktur und ihre Aus"\virkung auf den Behauptungen aufgestellt, und z,\Tar in mehr
Arbeitsmarkt macht die Situation nicht besser. facher Hinsicht. Er hat am 1. Juni 1966 der 
Es hat elen Anschein, als \1'o11e man versuchen, "Arbeiter-Zeitung" ein Intervie.v gegeben und 
gewisse Ma.ßnahu1en im öffentlichen Dienst dabei Behauptungen aufgestellt, die mit den 
zu treffen, ohne daß man Eüt d.en zuständigen Tatsv,cheu nicht übereinstimmen. Ich bin 
Gewerkschaften verhandelt . Ich möchte darauf selbst Zeuge dafür, weil ich Mitglied dEs Yer
aufmerlu;am machen, daß solche Versuche für handlungsausschusses bill. Ich habe zuerst 
den Arbeitsfrieden im öffentlichen Dienst sehr geglaubt, meine sehr geehrten Damen und 
gefährlich werden können. Wir alle in den 

I 
Herren, daß es ein entstellter Bericht ist. 

Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes wo1- Das kann bei der Presse vorkommen. Ich lese 
len an der Lösung der schv;'ierigen Probleme 

I 
in der Pr�sse of! B�:'ichte. über GeI:ichtsf�lle 

mitarbeiten . Die Verhandlunaen, die zur unter memem "\ orsluz, bel denen ICh mICh 
Verabschiedung der vorliegende

O
n Gesetze für I fragen lllUß: 'Yr"� ich da vi'�.rldichVorsitze�der 1 

das Jahr 1965 geführt haben, zeigen, daß auch - Ich habe mICh aber uberzeugen mussen, 
die schwierigste Situation im Dienst- und Be- I daß sich der Herr Abgeordnete Ulhrich gegen
sol�ltUlgsrecht des öffentlichen J?ienstes �e- I üb.:r () cl.er ��AI'?eiter-Zeitung':. tatsächlich. so 
melstert "",erden kann. Daher stImmt· mellle I geaUIJert ha u , Wie es am 1. Jum 11l der "Arbmter

Fraktion auch im Bundesrat für diese Gesetze Zeitung" gestanden ist. 
und erhebt o-egen sie keinen Einspruch. Herr Abgeordneter ffibrich behauptet zum 

(Beifall bei de; SPÖ und bei Bundesräten der Beispiel: "Von der Einbringung der For
Ö V p.) derungen der öffentlich Bediensteten" -

Vorsitzender: Zum 'Wort hat sich weiters auf Teuerungsabgeltul1g am 13. Juli 1965 -
. "bis zur Realisierung sind zehn Monate ver-He

t
r:l 

Bun�
h
esrat GasperschItz gemeldet. Ich strichen." Die Verhandlungen hätten zehn er el e es I m. l\r .L d t b· . E f. 1 .f'lonauc ge auer, 18 man zu eInem · r 0 g 

Bundesrat Dr. Gasperschitz (ÖVP): Sehr ge- ! gekommen ist. Man kann daher, sagt Herr 
ehrte Damen! Sehr geehrte Herren! Sehr ge- li Abgeordneter Ulbrich, nicht \'on einem raschen 
ehrter Herr Staatssekretär! Die gegenständ- Abschluß sprechen. Wort,yörtlich sagt er 
liehe Bezugsregulierung für die öffentlich folgendes: "Es ist absolut unwahr, daß die 
Bediensteten ist, das möchte ich mit aller Gehaltsreg31ung für den öffentlichen Dienst 
Deutlichkeit feststellen, ein beachtlicher Er- so außerge,vöhnlich schnen erreicht 1ye1'c.1en 
folg, weil es den vier Gewerkschaften des konnte. Wir haben unsere Forderungen bereits 
öffentlichen Dienstes gelungen ist, das Angebot mit einem Schreiben vom 13. J,--üi 1965 an die 
der Regierung und der Gebietskörperschaften Regierung angemeldet . " Aber im gleichen 
mehr als zu verdoppeln. (Bundesrat B ednar: Artikel behauptet Herr Abgeo:Ldneter Ulbrich 
Ein Witz I) Das haben wir im Zentralvorstand selbst, daß die Anmeldung dieser Forderung 
festgestellt, aber auch im Presseorgan der deshalb erfolgte, damit eine entsprechende 
Gewerkschaft der öffentlich Bediensteten Vorsorge im Budget 1966 erfolgen könne. 
kommt das zum Ausdruck. 1965 waren ur- Er stellt nämlich diesbezüglich folgendes fest: 
sprünglich im geplanten Bundesfinanzgesetz ,,'Vir haben den Bundeskanzler damals" -
nur 500 Millionen Schilling für diese Regu- am 13. Juli 1965 - "erinnert, daß der Finanz
lierung vorgesehen. Die gegenständliche R ege- minister bei vorhergegangenen Verhandlungen 
lung kostet den Bund für 1966 einschließlich anregte, diese Forderungen so zeitgerecht an
der Überbrückungshilfe, wenn ich sie so zumeiden, daß sie im kommenden Budget 
nennen darf, die während des Budgetprovi- berücksichtigt werden können. Das haben 
soriums gegeben worden ist, rund 1 Milliarde wir getan." 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Niemand von den vier Gewerkschaften des 
öffentlichen Dienstes hat erwartet, daß die 
Forderungen, die wir am 13. Juli vorigen 
Jahres gestellt haben, im Jahre 1965 erfüllt 
werden können. Das haben wir niemals 
gedacht, denn im Juni, einen Monat zuvor, 
wurden ja den öffentlich Bediensteten 7 Pro
zent Bezugserhöhung gegeben. Man wollte 
also erreichen, daß für das Budget 1966 Vor
sorge getroffen wird. Was soll aber dann das 
Gerede: zehn Monate Verhandlungen, wenn 
vielleicht gar keine Absicht bestand, noch im 
Jahre 1965 zu einem Erfolg zu kommen? 
Wozu behauptet man: Die öffentlich Be
diensteten warten zehn Monate auf die Er
füllung einer Forderung 1 

Als es im Oktober und Dezember 1965 zu 
Verhandlungen mit der Koalitionsregierung 
kam - ich betone, damals war es noch die 
Koalitionsregierung -, forderten die Gewerk
schaften des öffentlichen Dienstes, daß die 
neue Bezugsregulierung am 1. März 1966 
wirksam werden solle. Wieso heißt es also: 
zehn Monate Verhandlungen, und wir kommen 
nicht zum Zug, wenn man erst für den 1. März 
1966 eine Forderung erhebt 1 Ich glaube, der 
Herr Abgeordnete Ulbrich will den Anschein 
erwecken, als ob die Erfüllung der Forderungen 
bereits im Juli 1965 fällig gewesen wäre. 

Die Frage, wer daran schuld ist, daß es zu 
keiner Einigung über das Budget gekommen ist, 
will ich in diesem Zusammenhang gar nicht 
erörtern. Jedenfalls kann man aber feststellen, 
daß das Scheitern der Budgetverhandlungen 
für die öffentlich Bediensteten äußerst un
angenehm war. Denn ein Budgetprovisorium 
- das wissen wir doch alle selbst - ist nichts 
anderes als ein Abklatsch des letzten Bundes
finanzgesetzes, und normalerweise ist in einem 
Budgetprovisorium kein Raum für die Er
füllung neuer Forderungen vorhanden. 

Das Budgetprovisorium wurde beschlossen, 
und ich muß ehrlich sagen: Wir waren jetzt 
selbst unsicher. Ich habe damals mit dem 
Kollegen Dr. Koubek gesprochen, und wenn 
nicht er und ich mit der Verwaltung die 
Frage geprüft hätten, was man während 
eines Budgetprovisoriums tun kann, dann 
hätte es überhaupt keine überbrückungshilfe 
gegeben, die am 15. April zur Auszahlung 
gelangt ist. Ich darf aber den Kollegen 
Dr. Koubek nicht zu sehr loben, weil er sonst 
vielleicht Schwierigkeiten in seiner Fraktion 
hat. (Heiterkeit . - Bundesrat Franz Mayer:  
Ich glaube eher das Gegenteil!) 

Herr Abgeordneter Ulbrich sagt weiter in 
der "Arbeiter Zeitung" : "Am 18. Jänner 1966 ... 
spielte der Bundeskanzler den Ahnungslosen 
und bat die Gewerkschaften, ihre Forderungen 

bekanntzugeben. " Wie war es wirklich 1 Ich 
bin ja Zeuge, weil ich anwesend war. Wer 
spielte den Ahnungslosen 1 Nicht der Bundes
kanzler, sondern der Abgeordnete zum Natio
nalrat Ulbrich. Ulbrich äußerte sich nämlich 
am 18. Jänner 1966 dem Herrn Bundeskanzler 
gegenüber: Herr Bundeskanzler, können Sie 
uns während des Budgetprovisoriums über
haupt etwas geben oder nicht 1 Wir werden 
Ihre Erklärungen zur Kenntnis nehmen. -
Eine Präzisierung der Forderungen hat Ulbrich 
abgelehnt, sodaß es zu einer einmaligen 
Situation gekommen ist, die ich im gewerk
schaftlichen Bereich noch nie erlebt habe: 
daß die Bundesregierung uns ein konkretes 
Angebot gemacht hat, während die Gewerk
schaften überhaupt keine Forderung aufge
stellt haben. (Bundesrat Bednar: Warum 
haben Sie kein Angebot gemacht?) 

Ich hätte diese gewerkschaftsinterne 
Situation nicht aufgezeigt, wenn nicht auch der 
Herr Abgeordnete Ulbrich in der "Arbeiter
Zeitung" gewerkschaftsinterne Situationen der 
Öffentlichkeit bekanntgegeben hätte. (Bundes
rat Bednar: Wozu waren dann die Verhand
lungen, wenn keine Forderungen aufgestellt 
wurden?) Kollege Bednar, du warst selbst 
zugegen. Wir haben damals keine Forderungen 
aufgestellt. Die Regierung hat sich darauf hin 
zurückgezogen und uns dann einen konkreten 
Vorschlag gemacht. Ich habe darnach dem 
Kollegen Dr. Koubek gesagt: Das ist unsere 
Taktik. Der Herr Bundeskanzler hat erklärt: 
Nicht so laut, meine Herren, ich höre jedes 
Wort. (Bundesrat Bednar: Das stimmt nicht! 
- Bundesrat Dr. Pitschmann: Das klingt 
aber gar nicht überzeugend !) 

Die öffentlich Bediensteten waren mit der 
Vorschußzahlung am 15. April sehr zufrieden. 
Sie wurde nämlich nicht erwartet, denn aus 
einem Budgetprovisorium kann man sich, 
wie Sie wissen, nicht viel erhoffen. (Bundesrat 
H al li nger: Habt ihr es euch aufdrängen 
lassen?) Ich sage offen: Es war auch ein Ver
dienst des Kollegen Dr. Koubek, daß es 
dazu gekommen ist. 

Die neue Regierung wurde am 20. April 
vom Herrn Bundespräsidenten angelobt. Am 
27. April ersuchten die vier Gewerkschaften 
des öffentlichen Dienstes um Aufnahme von 
Verhandlungen. Bereits für 4. Mai wurden 
diese Verhandlungen mit der Regierung und 
den Gebietskörperschaften angesetzt. Die 
Verhandlungen dauerten sechs Stunden und 
wurden erfolgreich beendet. ( Bundesrat 
Bednar: Wobei Sie stark auf der Bremse 
gestanden sind!) Ich möchte wissen, wieso be
hauptet werden kann, daß man zehn Monate 
dazu gebraucht hat. Die Regierung war 
14 Tage im Amt, und schon wurde die For-
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derung der öffentlich Bediensteten erfüllt. 
(Bundesrat Maria M atzner: Großartig 1 Viel
leicht geht es das nächstemal auch so schnell I) 
Es wird immer rasch gehen, Frau Kollegin. 
(Bundesrat Dr. Koub ek: Der Herr Bundes
kanzler wäre sehr gerne bereit gewesen, das zu 
vertagen!) Dieser beachtliche Erfolg wurde 
erreicht. 

Und nun muß ich folgendes fragen: Was 
haben denn wir, die Gewerkschaften des 
öffentlichen Dienstes, gefordert? 10 Prozent, 
allerdings mit 1. März. Was wurde erreicht 1 
(Bundesrat Bednar: 6 Prozent mit 1. Juni I) 
8,65 Prozent erhielten die öffentlich Be
diensteten als Abgeltung für die Teuerung und 
als Anteil am gestiegenen Sozialprodukt, wie 
Kollege Dr. Koubek heute ausgeführt hat, 
und zwar für die Zeit vom September 1964 
bis Ende August 1965. Für den Zeitraum 1966 
werden wir die Verhandlungen in Gang 
bringen. Ich muß sagen: Wir haben dieses 
Ergebnis als Erfolg betrachtet. ( Bundesrat 
Bednar: Sie wären bereit gewesen, 8chon mit 
8 Prozent abzuschließen!) Herr Kollege, dann 
lesen Sie unsere Zeitung, in der es heißt: 
Ein Erfolg der Gewerkschaft, wir haben das 
Angebot der Regierung verdoppelt! Mehr 
kann man doch nicht sagen. ( Bundesrat 
B ednar: Aber daran haben Sie den geringsten 
Anteil gehaht I) Das wissen Sie ja nicht. 
(Bundesrat Bednar: Sie wären bereit ge
wesen, schon mit 8 Prozent abzuschließen I) 
Der Herr Abgeordnete IDbrich behauptet: 
sogar mit 5 Prozent. Darauf werde ich jetzt 
zu sprechen kommen, und wir werden sehen, 
was wirklich die Wahrheit ist. ( Bundesrat 
Bednar: Es gibt ja genug Zeugen I) 

Herr Abgeordneter Ulbrich sagt in diesem 
Artikel folgendes - da steht er in Wider
spruch zu dir, lieber Herr Bundesrat -: 
"Es soll ... erwähnt werden, daß der erste 
Vorschlag der Regierung eine 5prozentige 
Erhöhung vom 1. Juli 1966 an war. Die 
ÖAAB-Vertreter wären sofort bereit gewesen, 
dieses völlig unzureichende Angebot anzu
nehmen. Der Bundeskanzler forderte ein Still
halteabkommen für 1967, was natürlich abge
lehnt wurde. Wir sozialistischen Gewerk
schafter waren gezwungen, die ÖAAB-Ver
treter sehr energisch an die gemeinsamen 
Beschlüsse im Verhandlungsausschuß zu er
innern und sie zu zwingen, auf der gemein
samen Linie weiterzuverhandeln." 

Als Mitglied des Verhandlungsausschusses 
muß ich feststellen, daß der Herr Finanz
minister niemals 5 Prozent, sondern 8 Prozent 
in Etappen angeboten hat. Kollege Bednar 
hat das vorhin bestätigt. Von 5 Prozent war 
niemals die Rede. (Bundesrat Lala: Herr 
Kollege, es hat geheißen: ab 1. Juli 5 Prozent I) 

Herr Kollege Lala, du warst im Verhandlungs
ausschuß gar nicht anwesend daher 
kannst du darüber nicht reden! Es sei denn, 
du wärst ein Hellseher! (Heiterkeit bei der 
Ö V P.) Es hat niemals irgend welche Differenzen 
zwischen der sozialistischen Fraktion und der 
Fraktion christlicher Gewerkschafter gegeben, 
wir haben bei der Formulierung unserer 
Forderungen überhaupt keine Differenzen ge
habt. Das muß auch Kollege Koubek be
stätigen. 5 Prozent sind überhaupt nie zur 
Debatte gestanden. Beide Fraktionen haben 
die von den Gewerkschaften aufgestellten 
Forderungen gemeinsam vertreten, und zu 
keinem Zeitpunkt hat die sozialistische Frak
tion die ÖAAB-Vertreter "energisch erinnern" 
müssen, wie es heißt, auf der gemeinsamen 
Linie weiterzuverhandeln. Zeugen dafür 
sitzen hier im Hohen Haus, auch bei der 
sozialistischen Fraktion. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren I 
Opposition ist wichtig im parlamentarischen 
Leben, darüber gibt es keinen Zweifel. Ich 
halte sie sogar für außerordentlich wichtig. 
(Bundesrat Porges: Es ist schön, daß Sie 
das anerkennen 1 Das muß ich Ihnen hoch 
anrechnen I) Es ist aber nicht sehr leicht, 
Opposition zu spielen, wenn der Mann auf 
der Straße sagt: Hoffentlich bleibt es wirt
schaftlich so, wie es bisher war. 

Ich will derSPÖ keinen Vorwurf machen, 
denn sie hat es sehr schwer. Ein sozialistischer 
Parteifunktionär in der Steiermark hat gesagt, 
die Wahl vom 6. März sei mit einem Boxkampf 
zu vergleichen. Der auf dem Boden Liegende 
kommt langsam auf, und wenn er dann steht, 
macht er noch immer keine gute Figur. 
( Heiterkeit bei der Ö V P.) Das ist ein Ver
gleich, der nicht von mir stammt, sondern 
von einem sozialistischen Funktionär aus der 

Steiermark. 

Wir wollen gerne warten, wir kennen die 
Schwierigkeiten. Aber mit Unwahrheiten und 

Halbwahrheiten kann man nicht Opposition 
betreiben. Eine Opposition ist wichtig, aber 
sie kann nur bestehen durch die Kraft der 
Idee, durch die Kraft des Geistes. (Beifall bei 
der OVP. - Bundesrat Porges: Endlich 
hahen wir das Rezept für die Opposition I) 
Wenn die Opposition bessere Vorschläge er
stattet, dann ist die Regierungspartei ver
pflichtet, diese Vorschläge zu überprüfen. 
Wenn Sie aber so wie der Abgeordnete Ulbrich 
mit Unwahrheiten und nur mit Neinsagen 
kommen, dann werden Sie in der gegenwärtigen 
Legislaturperiode keinen Stich machen. (Bei
fall bei der Ö VP. - Bundesrat Pot'g e s: 
Das überlassen Sie uns! Das geht Sie gar nichts 
an 1 Das war eine sehr unsachliche Rede, 
Herr Doktor I) 
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Vorsitzender: Zum Wort hat sich weiters 
Herr Bundesrat Novak gemeldet. Ich erteile 
es ihm. 

Bundesrat Novak (SPÖ): Hohes Haus! 
Meine Damen und Herren! Da wir heute 
abschließend über die Gehaltsbewegung ver
handeln, möchte ich einiges vorausschicken. 
Es ist natürlich nicht möglich, Wiederholungen 
ganz auszuweichen, aber ich werde mich 
bemühen, das, was bereits deutlich genug 
gesagt wurde, nicht zu wiederholen. 

Grundsätzlich möchte ich sagen, daß bei 
den Gehaltsforderungen des öffentlichen 
Dienstes immer ein und dasselbe Problem 
zu bewältigen war. Am Beginn der Ver
handlungen stand immer das Argument, das 
bisher jede Bundesregierung gebrauchte: Wir 
haben kein Geld, im Budget ist nichts ent
halten!, weil keine Vorsorge getroffen wurde, 
damit der Arbeitgeber Staat rechtzeitig die 
Bedeckung der Gehaltserhöhungen für seine 
Bediensteten schafft. Die Finanzminister haben 
nie et·was getan, um den Bediensteten recht
zeitig höhere Gehälter auszahlen zu können. 
Das war immer ein sehr leidiges Problem, 
es war nicht nur für den Bund, sondern auch 
für die Länder und Gemeinden unangenehm 
- das gebe ich zu, wenn Forderungen zu 
einem Zeitpunkt erfünt werden sollten, zu 
dem die Haushaltspläne der Gebietskörper
schaften bereits feststanden, weil dann natür
lich die Bedeckung Sorge bereitete. Es wäre 
also notwendig, rechtzeitig Vorsorge dafür 
zu treffen, um diesen Zustand, der sowohl 
für die Gewerkschaften als auch für den 
Bund und die übrigen Gebietskörperschaften 
unangenehm ist, zu beenden. 

Um dicsem Umstand Rechnung zu tragen, 
hat der Verhandlungsausschuß der vier Ge
werkschaften des öffentlichen Dienstes bereits 
am 13. Juli 1965 an den Herrn Bundeskanzler 
einen Brief wegen baldiger Aufnahme von 
Verhandlungen geschrieben. Herr Bundes
kanzler Dr. Klaus hat darauf am 19. August 
geantw'ortet, daß verhandelt werden kann. 
Er hat aber daran Bedingungen geknüpft: 
daß abgewartet werden soll, bis sich erstens 
die Maßnahmen der Bundesregierung gegen 
die Preissteigerungen auszuwirken beginnen 
(Bundesrat Po r g e s: Das sieht man heute am 
besten !) - darauf warten wir heute noch, 
und wenn das ein Leitmotiv gewesen wäre, 
hätte es bis heute keine Verhandlungen ge
geben - und bis zweitens die Entwicklung 
des Sozialprodukts überblickt werden kann. 
Als möglichen Termin hat der Herr Bundes
kanzler in seinem Schreiben vom August 
den Anfang Oktober genannt. 

Am 11. Oktober kam es im Beisein von 
Vertretern der Länder und Gemeinden und 

des Städtebundes zu einer Besprechung mit 
den Vertretern des öffentlichen Dienstes. 
Wenn sich ein so großes Forum zusammen
setzt, wenn alle daran Interessierten beisammen 
sind, dann sind auch schon klare Vorstellungen 
vorhanden, welche Forderungen die öffentlich 
Bediensteten zu stellen haben. Die Gewerk
schaftsvertreter forderten bei dieser Bespre
chung, daß schon im Entwurf für das Bundes
finanzgesetz 1966 Vorsorge getroffen werde, 
um jene Beträge sicherzustellen, die für eine 
zu vereinbarende Gehaltsregelung notwendig 
sind. Es \Hlrde ausdrücklich darauf hinge
,viesen, daß nicht nur die gestiegenen Lebens
haltungskosten abzudecken sind, sondern auch 
eine entsprechende Abgeltung des Anteils 
der öffentlich Bediensteten an der Produktivi
tätssteigerung mit eingerechnet werden muß. 

Am 21. Oktober, am Vorabend des schicksal
haften 22. Oktober, fand wieder eine Aus
sprache statt, bei der Bundeskanzler Dr. Klaus 
mitteilte, daß im Budget für 196G zur Er
füllung der Gehaltsforderungen der öffentlich 
Bediensteten ein Pauschalbetrag vorgesehen' 
sei. Er nannte keine Ziffer, er sagte nicht, 
wie hoch dieser Betrag ist, es war aber in 
der Presse zu lesen, daß 500 Millionen SchilEng 
vorgesehen waren. Auf Befragen durch Ge
werkschaftsvertreter wurde diese Ziffer vom 
Herrn Bundeskanzler und auch vom Herrn 
Finanzminister nicht bestätigt, aber auch nicht 
vernoint. Man blieb also an diesem 21. Oktober 
noch im unklaren. Die Verhandlungen am 
4. Mai 1966 haben dann allerdings die Be
stätigung erbracht, daß in dem Budgetentwurf 
für 1966 kein höherer Betrag vorgesehen war. 

Am 22. Oktober kam, "ie schon erwähnt 
wurde, über das Budget keine Einigung 
zustande. Die Gründe, warum die Sozialisten 
das Budget abgelehnt haben - weil eben 
verschiedene Verteuerungen darin vorgesehen 
,varen, denen sie nicht zustimmen konnten -, 
wurden von der ÖVP damals nicht anerkannt, 
sie hat behauptet, daß im Budgetelltwurf 
keine Verteuerungen enthalten seien. In
zwischen wurden diese Verteuerungen aber 
von der Alleinregierung der ÖVP zum Teil 
bereits verwi'I'klicht. Nach dem 21. Oktober 
1965 fanden einige Kontaktnahmen und Be
sprechungen statt. Zu den entscheidenden 
Verhandlungen ist es am 4. Mai 1966 ge
kommen. 

Es wurde bisher nie bemerkt, daß bei den 
Verhandlungen Uneinigkeit vorhanden war . 
Bisher haben die Vertreter des öffentlichen 
Dip.nstes auf Grund gemeinsamer Beschlüsse 
im Verhandlungsausschuß der vier Gewerk
schaften die gemeinsame Linie immer bei
behalten. Noch bei keinen Verhandlungen 
hat es solche Differenzen gegeben, wie sie 
diesmal aufgetaucht sind. 
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Es wird auch durch eine noch so genaue 
Untersuchung nicht mehr mit Sicherheit fest
gestellt werden können, welche der vielen 
Behauptungen richtig und welche unrichtig 
sind. Jedenfalls haben die Verhandlungen 
gezeigt, daß diese Einigkeit nicht mehr ganz 
so selbstverständlich war. (Bundesrat Doktor 
G a sp e r s c h i tz: Sie waren ja nicht dabei ! 
Fragen Sie Bundesrat Dr. Koubek !) Ich bin 
auf die Informationen meiner Leute ange
wiesen, denen ich die Informationen Ihrer 
Seite gegenüberstelle. (Bundesrat Dr. Gasp e r
s c h i t z: Sie we1"den dem Bundesrat Dr. Koubek, 
Ihrem Genossen, doch noch Glauben schenken !) 
Hier findet man keine gemeinsame Linie. 
Man kann nur dem Gang der Verhandlungen 
entnehmen, daß es wirklich nicht so einig 
zugegangen ist. (Bundesrat S c h r e i n er:  Aus 
der Zeitung !) Man sagt nicht so ohne weiteres, 
daß der Österreichische Arbeiter- und Auge
stelltenbund, die christlichen Gewerkschafter, 
mit einer 5prozentigen Erhöhung per 1 .  Juli 
zufrieden gewesen wären und erst gezwungen 
werden mußten, doch auf der Linie der gemein
saIllen Beschlüsse zu bleiben. Es muß schon 
et'was chan sein, denn aus der Luft gegriffen, 
ohne Grund macht man nicht solche Be
merkungen in der Öffentlichkeit ! (Bundesrat 
B il r k l e: Eine Lüge bleibt eine Lüge, auch 
wenn man sie hundertmal wiederholt ! - Bundes
rat Dr. Gasp e r s c h i t z: Ich bin Richter und 
wer·ae bezeugen, daß das nie der Fall war ! -
Bundesrat Po r g e s: H��er sind Sie ke'l�n Richter !) 
Bitte sehr ! Es wird Sache der sozialistischen 
Vertreter sein, ihre Feststellungen zu beweisen. 
Ich ,yeiß es nicht. (Bundesrat Dr. Pi t s c h
m a n n: Sie sind gen(�uso unglaubwürdig ge
worden wie die Partei selber !) 

Nun etwas anderes, worüber man sich 
viel ZlHyenig Gedanken gemacht hat, was 
man einfach untergehen ließ, woran ich aber 
die Erinnerung wachrufen möchte. Der Herr 
Bundeskanzler forderte außerdem ein Still
halteabkommen für 1967 , was natürlich ab
gelehnt wurde. (Bundesrat Dr. G a sp e r s c h itz; 
Von beiden Seiten ! Sagen Sie das dazu !) Von 
beiden Seiten abgelehnt, richtig, das gebe ich 
ohneweiters zu. (Bundesrat B ü r  k l e: Sagen 
Sie es nur dazu, damit es klar ist !) Es hat ja 
nur die Differenz wegen der 5 Prozent ge
geben, nicht aber wegen der Ablehnung des 
Stillhalteabkommens. (Bundesrat Dr. Gasp e r
s c h i t z: 8 Prozent sind angeboten worden, 
von 5 Prozent war nie die Rede ! - Bundesrat 
Po r g e s: Sie sind sehr nervörs, Herr Doktor !) 
Ich möchte mich nicht weiter damit be
schäftigen, das geht sonst ins Uferlose. 

Was steht hinter der Forderung des Bundes
kanzlers nach einem Stillhalteabkommen 1 
Nicht mehr und nicht weniger, als daß die 

Gehälter für den öffentlichen Dienst, nach 
dem Stand vom 31. August 1965 berechnet, 
bis Ende 1967 nicht hätten verbessert werden 
können. Wenn dann Verhandlungen begonnen 
hätten und wieder so "rasch", nämlich nach 
zehn Monaten oder vielleicht nach längerer 
Zeit, beendet worden wären, dann hätte es 
bis Ende 1968, also 3 %  Jahre, gedauert, 
bis es auf Grund des Stillhalteabkommens 
zu einer neuen Regulierung der Gehälter des 
öffentlichen Dienstes gekommen wäre. (Bun
desrat B ü r k l e: Hätte ! Hundert Wenn und 
Aber ! Nichts Konkretes !) Von einem verant
wortlichen Mann wie Bundeskanzler Dr. Klaus 
kann man das nicht so ohne weiteres hin
nehmen, ohne zu fragen, was dahintersteckt. 
3 Yz Jahre hätten also die öffentlich Be
diensteten hinter der Preisaufwärtsentwicklung 
zurückbleiben müssen, sie hätten in diesen 
3 Yz Jahren keinen Anteil an der Produktivitäts
steigerung erhalten können. (Bundesrat Doktor 
Gasp e r s c h 'i t z: Wenn Dr. Kreisky Finanz
mini8ter gett'orden wäre, wie würde es dann 
heute im öffentlichen Dienst aussehen ?) 

\Vir können heute noch die ' Plakate mit 
dem Ausspruch des Herrn Bundeskanzlers 
lesen : Eine Politik für alle Österreicher ! -
Nun frage ich Sie, ob das diese Politik ist, 
wenn man von den einen verlangt, sie sollen 
3 Yz Jahre auf eine Verbesserung ihrer Gehälter 
warten, während man den anderen gegenüber 
die Macht nicht amvendet und nichts dagegen 
unternimmt, daß die Lebenshaltungskosten 
steigen. (Bundesrat Dr. G a sp e rs c h i t z: E8 
ist zu beda�tern, daß die sozialistische Fraktion 
Sie als Redner schickt, wo Sie nicht einmal 
im V Cj'handlungsa'ltsschuß waren ! - W ider
spruch bei der S PÖ. - Bundesrat Dr. Pi t s c k
m a n n: Lügen kann man besser, wenn man 
nicht dabei war ! - B�tnd esrat Po r g e s, zur 
Ö V P gewendet: Ihre Nervosität ist sehr ver
dächtig !) Ich brauche nicht von meiner 
Fraktion geschickt zu ,verden, ich habe mich 
selbst gemeldet, um diese Fakten aufzuzeigen, 
weil mich diese Angelegenheit interessiert. 
(Bundesrat Ing. H a rr- a m a c h: Sie interessieren 
sich dafür, aber Sie wissen nichts davon !) 

Ihrem Wort "Eine Politik für alle Öster
reicher " kann ich nur in einer Beziehung 
zustimmen : Man macht für eine Gruppe 
eine gute Politik und für die andere Gruppe 
eine schlechte Politik. (Bundesrat S c hr e i n e r: 
Und Sie machen heute eine schlechte Figur !) 
So kann man natürlich eine Politik für alle 
Österreicher auch auffassen. Mir fehlt bis 
heute der Appell des Bundeskanzlers an die 
Kammer der gewerblichen Wirtschaft, mit 
ihren Mitgliedern ein Preisstillhalteabkommen 
zu vereinbaren. Das wäre eine Politik, über 
die man reden könnte. 
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Ich habe vorhin erwähnt, daß die Ver
handlungen über die Gehaltsforderungen zehn 
Monate gedauert haben. (Bundesrat Porges: 
Das waren die 14 Tage!) Diese Zeit wird 
verschieden gewertet. Die einen finden sie 
zu lang, die anderen finden sie kurz, und 
daher sprechen sie von einem raschen Abschluß. 
Eines steht aber sicher fest : Die öffentlich 
Bediensteten aller politischen Couleurs haben 
während dieses . Zeitraumes Staatsbewußtsein 
und Geduld bewiesen, und schließlich haben 
sie einem Ergebnis zugestimmt, das sie durch
aus nicht befriedigt, weil nur die Zeit bis 
zum 31 . August 1965 berücksichtigt wird, 
und selbst dies nicht im vollen Ausmaß und 
noch dazu in zwei Etappen. 

Die bescheidene Freude über die erzielte 
Gehaltsauf besserung wird durch die Lohn
steuerprogression empfindlich gedämpft. Die 
Sozialistische Partei hat im Parlament Anträge 
zur Steuerreform eingebracht. Auch Herr Finanz
minister Dr. Schmitz hat einen Lohnsteuer
reformentwurf vorgelegt. Diese beiden Ent
würfe werden viel Gelegenheit geben, über 
eine gute oder schlechte Politik für alle 
Österreicher einen lebendigen Anschauungs
unterricht zu erhalten. (Beifall bei der SPO. 
- Bunde8rat Dr. Ga8p er8chitz: Wenn Sie 
eine gute Politik gemacht hätten, dann hätten 
Sie am 6 . März die Mehrheit bekommen! -
Bunde8rat Dr. Pit8chmann: Auch in Zukunft 
"Pittermann für jedermann"? Man hat ja 
gesehen, wie weit Sie damit kommen! - Bunde8-
rat Schrein er: Der Jedermann ist 8chon 
gestorben!) Vielleicht wird man noch darauf
kommen, daß Pittermann für jedermann da ist. 

Am 1. Juli wird der neue, verbesserte und 
durch die Lohnsteuerprogression wieder ver
schlechterte Gehalt ausbezahlt. Die Zeit 
drängt: Schon bei den Vorarbeiten für das 
Budget 1967 müßten die Voraussetzungen 
für eine weitere Verbesserung der Bezüge 
geschaffen werden. Diese Vorsorge ist sehr 
notwendig, da sich die Gehaltsverhandlungen 
meist über viele Monate erstrecken, auch 
wenn man sie jetzt als "kurze Zeit" darstellt. 

Noch etwas erwarten die öffentlich Be
diensteten: energische und ernst zu nehmende 
Maßnahmen gegen die besonders in der letzten 
Zeit erfolgten Preiserhöhungen. Für den Moral
begriff, daß hemmungsloses Verdienen und 
Gewinnerzielen keine Schande sei, hat die 
Arbeiter- und Angestelltenschaft, ob öffent
lich oder privat, kein Verständnis, sie ist 
nicht bereit, sich damit abzufinden, daß 
der ehrlich erworbene Schilling durch einen 
doppelten Griff ins Lohnsackerl durch Steuern 
und erhöhte Preise, in seinem Wert vermindert 
wird. Man spiele nicht mit der langen Geduld 

der Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst ; 
sie könnte rascher als die Gehaltsverhandlungen 
zu Ende gehen. (Bundesrat Dr. Gasperschi tz: 
Unsere Arbeitnehmer sind zufrieden!) Es sollte 
auch auf dem Gebiet der Gehaltspolitik gelten, 
was auf einem anderen Gebiet gilt : Es ist 
besser, rechtzeitig Vorsorge zu treffen, als 
eingetretene Schäden nachher heilen zu müssen. 
(Beifall bei der SP{). - Bundesrat Dr. Pits c h
mann: Wem sagen Sie das!) 

Vorsitzender : Zum Wort gemeldet ist noch 
Herr Bundesrat Bednar. Ich erteile es ihm. 
(Bunde8rat Franz Mayer, zur OVP gewendet: 
Darf er reden?) 

Bundesrat Bednar (SPÖ) : Hohes Haus! 
Sehr geehrte Damen und Herren! Da mein 
Freund Novak von der ÖVP-Seite so ange
griffen wurde, weil er nicht bei den Gehalts
verhandlungen war, habe ich mich entgegen 
meiner ursprünglichen Absicht doch zum Wort 
gemeldet. Ich bin zwar kein Richter, Herr 
Bundesrat Gasperschitz, ich werde aber auch 
die Wahrheit sagen, denn es gibt auch andere 
Menschen als Richter, die die Wahrheit 
sprechen. (Beifall bei der S pO. - Bunde8rat 
Franz M a y er:  Ein Richter muß er sein, 
damit man ihm glaUbt!) 

Jedes Mitglied des Bundesrates hat das 
Recht, hier zu sprechen, nicht nur die, die 
dabei waren. Sie wollen nur Ihre Position 
verteidigen, die Sie als Gewerkschafter haben, 
und dazu möchte ich Stellung nehmen, denn 
ich war dabei . Ich sage Ihnen: Ich persönlich 
habe Sie aufgefordert, nicht bei 8 Prozent 
stehenzubleiben ! (Bundesrat Dr. Gasp er 
schit z :  Bei 5 Prozent, hat es geheißen! -
Bundesrat Porges ,' Da8 ist 8ehr interessant ! 
- Bundesrat Böck,'  Hört! Hört!) Wir haben 
10 Prozent gefordert, und das letzte Angebot, 
dem Sie zustimmen wollten und erklärt haben, 
wo soll denn der arme Herr Finanzminister 
das Geld hernehmen, war 5 Prozent mit 1. Juli 
und 3 Prozent mit 1. Jänner. (Bunde8rat 
Po r g es : Sieh da, 8ieh da ! -:- Bundesrat 
Dr. Gasp erschitz : Der Herr Kollege Koubek 
ist Zeuge dafür, daß wir gesagt haben, wir 
fordern 10 Prozent, damit wir auf 8 Prozent 
kommen !) Aber nicht in Etappen ! (Bundesrat 
Schreiner:  Streiten Sie sich das in der Ge
werk8chaft aus und nicht hier!) Wir haben die 
8 Prozent mit 1 .  März verlangt, und nicht in 
Etappen! (Bundesrat Dr. G asp ersch it z :  
Haben wir das nicht auch verla'ngt ?) Die Ge
werkschaften haben noch am 1. Dezember, in 
der letzten Phase, die Erfüllung der Forde
rung von 6 plus 3 Prozent haben wollen. 
(Bundesrat Dr. Gasp er8chitz ,' 5 und 3 Pro
zent!) Sie haben daraufhin erklärt, wo soll 
denn der arme Herr Finanzminister noch das 
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Geld hernehmen ! (Bundesrat Porges : Sehr 
interessant I) Das haben Sie gesagt, der gesamte 
Verhandlungsausschuß ist Zeuge dafür ! 
(Bundesrat Bürkl e :  Und wenn er es gesagt 
hätte, so spricht es für ihn 1 Sind Sie hier nur 
Gewerkschafter oder für das ganze Volk da ?) 
Herr Dr. Gasperschitz hat auch als Gewerk
schafter gesprochen, ich hätte mich sonst gar 
nicht zum Wort gemeldet! ( Bundesrat 
Sc h r ein er :  Machen Sie sich den gewer kschafts
internen Streit woanders aus, aber nicht hier ! 
Hier wird Staatspolitik gemacht I) Dann hätte 
der Herr Dr. Gasperschitz nicht damit an
fangen dürfen, und man hätte den Herrn 
Bundesrat Novak nicht durch Zwischenrufe 
stören sollen. (Bundesrat B ü r k l e : Weil er 
die Unwahrheit gesagt hat 1 Weil er 
über Dinge theoretisiert hat, die nicht wahr 
sind ! - Bundesrat Franz Mayer:  Was wahr 
ist, bestimmt die Ö V P I) Er hat nicht die Un
wahrheit gesagt, und ich erkläre mich bereit, 
vor jedem Gericht für meine Worte einzu
stehen ! Der gesamte Verhandlungsausschuß 
ist Zeuge. (Bundesrat Krainer : Was hat das 
mit den Gerichten zu tun ? - Bundesrat A pp e l : 
Aber der Gasperschitz darf nicht Richter sein 1 -
Heiterkeit bei derSPÖ. - Bundesrat Schre iner :  
Hier sind Sie immun ! Hier verkriechen Sie sich 
hinter der Immunität !) Regen Sie sich nicht 
auf, meine Herren ! 

Ich hätte mich gar nicht zum Wort ge
meldet . . .  (Bundesrat Bürkl e :  Das wäre 
besser gewesen I) Für Sie wäre es besser ge
wesen, wenn ich mich nicht zum Wort gemeldet 
hätte, das glaube ich gerne! (Bundesrat Doktor 
Gaspe rschitz : Si tacuisses philosophus 
mansisses ! - Bundesrat A pp e l : Ich habe ein 
paar Beruhigungstabletten da !) Aber ich habe 
mich eben zum Wort gemeldet, und Sie werden 
mir das nicht verbieten können. ( Bundesrat 
Po r g e s :  Jetzt hat der Richter sein Gesicht ver
loren ! Jetzt schauen Sie gut aus 1 Jetzt ist er 
blamiert bis auf die Knochen ! - Bundesrat 
Dr. Gasp erschitz : Wieso ? Was hat denn der 
Abgeordnete Ulbrich gesagt ? Das werden wir 
im Verhandlungsausschuß ausmachen I) Das 
Verhandlungsausschußmitglied IDbrich, das 
sich heute nicht wehren kann, wird Ihnen im 
Verhandlungsausschuß die richtige Antwort 
geben I Aber nehmen Sie zur Kenntnis : Was 
Sie mir vorwerfen, müssen Sie selbst erst noch 
lernen: Sie müssen als Bundesrat und nicht 
als Gewerkschaftsvertreter sprechen! (BeifaU 
bei der SPÖ. - Bundesrat Schreiner:  1m 
Fordern sind Sie nicht zu übertreffen, aber im 
Leisten ! - Bundesrat A p p e  l :  Gasperschitz 
hat die Farbe gewechselt, aber nur im Gesicht, 
sonst nicht 1 - Bundesrat Porges : Das war 
ein schlechter Ausgang für Sie, Herr Doktor ! 
Ein sehr schlechter Ausgang ! - Bundesrat 
Dr. Gasperschitz :  Wieso ?) 

Vorsitzender: Zum Wort ist niemand mehr 
gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 
Wünscht einer der Herren Berichterstatter das 
Schlußwort 1 - Das ist nicht der Fall. Sie 
verzichten. 

Wir kommen zur Abstimmung, die ich über 
j eden Gesetzesbeschluß getrennt vornehme. 

Bei der getrennt durchgeführten A b s t im
mung beschließt der Bundesrat, gegen die sechs 
Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates ke inen 
Einspruch zu erheben. 

7. Punkt : Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 15. Juni 1966: Bundesgesetz, womit Be
stimmungen des Bundesgesetzes, mit dem die 
Tätigkeit der Klubs der wahlwerbenden Parteien 
im Nationalrat erleichtert wird, abgeändert und 

ergänzt werden 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
7. Punkt der Tagesordnung : Abänderung 
und Ergänzung des Bundesgesetzes, mit dem 
die Tätigkeit der Klubs der wahlwerbenden 
Parteien im Nationalrat erleichtert wird. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Doktor 
Neuner. Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu 
referieren. 

Berichterstatter DDr. Neuner: Hohes Haus I 
Mit dem Bundesgesetz vom 26. November 
1963, BGBL Nr. 286, wurden finanzielle Bei
träge für die Klubs der im Nationalrat ver
tretenen Parteien geregelt. Durch den vor
liegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 15. Juni wurde dieses Bundesgesetz abge
ändert, und die finanziellen Beiträge zu den 
Klubs der im Nationalrat vertretenen politi
schen Parteien wurden wesentlich verbessert. 

Der Finanzausschuß des Bundesrates hat in 
der gestrigen Sitzung diesen Gesetzesbeschluß 
beraten und mir einstimmig die Ermächtigung 
erteilt, dem Hohen Hause den Antrag zu 
unterbreiten, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n e n  E i n s p r u c h zu er
heben. 

Vorsitzender: Wir schreiten zur Abstim
mung. 

Bei der A bstimmung wird der Antrag des 
Berichterstatters angenommen. 

8. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 8. Juni 1966: Bundesgesetz, mit dem 
das Zolltarifgesetz 1958 neuerlich abgeändert 

wird (4. Zolltarlfgesetznovelle) 

Vorsitzender : Wir gelangen zum 8. Punkt 
der Tagesordnung : 4. Zolltarifgesetznovelle. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat MantIer. 
Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu referieren. 
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Berichterstatter Mantler : Hoher Bundes
rat ! Herr Minister ! Herr Staatssekretär ! 
Meine Damen und Herren ! Der zur Beratung 
vorliegende Gesetzesbeschluß des National
rates sieht eine neuerliche Abänderung des Zoll
tarifgesetzes 1958 vor. Diese Abänderung ist 
im Zusammenhang mit den Bestrebungen zur 
Kompetenzentflechtung und Verwaltungs
vereinfachung notwendig geworden. 

Im Gesetzestext der Regierungsvorlage 
wurde der § 2 gestrichen, sodaß das Gesetz mit 
der Verlautbarung in Kraft tritt. Der § 3 
wird somit zum § 2. 

Tarifnummer 04.05, dritter Absatz, An· 
merkung 1 ,  erhält folgenden Wortlaut : "Zur 
Einlagerung importierte, jedoch nicht geeig
nete Mengen sind über Antrag des Bundes
ministeriums für Land· und Forstwirtschaft 
zusätzlich zu diesem Jahreskontingent zoll-
frei abzufertigen." 

Tarifnummer 04.05, Anmerkung 2, hat zu 
lauten : "Über Antrag des Bundesministeriums 
für Land- und Forstwirtschaft ist vom Bundes· 
ministerium für Finanzen bei unzureichender 
Inlandversorgung der Zoll für Hühnereier der 
Nummer 04.05 A zu ermäßigen oder zu er-
htssen. " 

9. Punkt : Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 16. Juni 1966 : Bundesgesetz, betreffend 
die Übernahme der Bundeshaftung für Anlei
hen der Österreichischen Elektrizitätswirt
schafts-Aktiengesellschaft (Verbundgesellschaft ) 
und der Sondergesellschaften gemäß § 4 Abs. 4 
des 2. Verstaatlichungsgesetzes (Energiean
leihegesetz 1966) - mit Ausnahme der unter 
Artikel 42 Abs. 5 B.-VG. fallenden Bestim-

mungen 
I 

Vorsitzender: In unserer Mitte begrüße ich 
den Herrn Bundesminister für Finanzen und 
den Herrn Bundesminister für Justiz. (Beifall 
bei der Ö V P und bei Bundesräten der S PÖ.) 

Wir gelangen zum 9. Punkt der Tagesord
nung : Energieanleihegesetz 1966 . 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Bauer
egger. Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu 
referieren. 

Berichterstatter Baueregger : Hohes Haus ! 
Verehrte Herren Minister ! Meine Damen und 
Herren ! Das 2. Verstaatlichungsgesetz, ver
lautbart im BGBl. NI'. 81/1947, stellt der 
Österreichischen Elektrizitätswirtschafts
Aktiengesellschaft - Verbundgesellschaft -
unter anderem die Aufgabe, neben der Herbei
führung des Ausgleiches zwischen Erzeugung 
und Bedarf im Verbundnetz auch den Bau 

Tarifnummer . 20.07, Anmerkung 1 :  "Für von Großkraftwerken durch bestehende oder 
'\Varen der Nummer 20.07 A 1 und A 2 sowie zu errichtende Sondergesellschaften zu ver-für Waren der Nummer 20.07 B 1 ,  B 2 und B 6 anlassen. Zur Finanzierung solcher Kraft
ohne Zuckerzusatz, die von Obst- und Gemüse- werksbauten sollen auch im Jahre 1966 1n
venvertungsbetrieben und von Erzeugungs- und Auslandsanleihen in einer Gesamthöhe 
betrieben von alkoholfreien Getränken zur von 1500 Millionen Schilling aufgelegt werden. 
Herstellung von Fruchtsäften und alkohol-
freien Getränken eingeführt werden, ist der Die Höhe des Anleihebedarfes ergibt sich 

Zoll bei nicht bedarfsdeckender Rohstoff- insbesondere durch die Errichtung des Donau
versorgung im Inland vom Bundesministerium kraftwerkes Wallsee, des Speicherkraftwerkes 
für Finanzen im Einvernehmen mit den Bun. Zemm und durch die "Veiterführung des Aus
desministerien für Land- und Forstwirtschaft baues der Kraftwerke Durlaßboden, Garsten 

und für Handel, Gewerbe und Industrie zu und Feistritz . Weitere Erfordernisse ergeben 

ermäßiuen oder zu erlassen." sich für die Fertigstellung von Bauvorhaben b 
•• I der Vorjahre und für die Inangriffnahme von 

Die gleichzeitig durchgeführten Anderungen neuen Kraftwerksbauten an der Enns und an 
des Wortlautes der Anmerkungen haben die der Drau. Damit wäre wieder eine Erhöhung 
Angleichuug des Wortlautes dieser Anmerkun· der ErzeuuuuO" von elektrischer Energie gege
gen an den Wortlaut der übrigen im Zolltarif ben beziehun�sweise in nächster Zukunft zu 
vorgesehenen gleichartigen Anmerkungen, erwarten. Es �ollen auch notwendig gewordene 
unter Berücksichtigung der grundsätzlichen Übertragungseinrichtungen, wie Leitungen, 
Zuständigkeit des Bundesministeriums für Umspannwerke und Schaltwerke, finanziert 
Finanzen in Zollangelegenheiten, zum Inhalt. und errichtet werden. 

Der Finanzausschuß hat diesen Gesetzesbe- Der Finanzausschuß des Bundesrates hat 

schluß des Nationalrates beraten und mich in seiner Sitzung am Dienstag, dem 28. Juni 

beauftragt, zu beantragen, gegen den Gesetzes- 1966, den Beschluß des Nationalrates in Ver

beschluß k e i n e n  E i n s p r u c h  zu erheben; handlung gezogen und mich beauftragt, dem 
Hohen Bundesrat den Antrag zu unterbreiten, 

Vorsitzender :  Zum Wort hat sich niemand gegen den vorliegenden Gesetzesbeschluß des 
gemeldet. Wir schreiten zur Abstimmung . Nationalrates k e i n e n  E i n s p r u c h  zu erheben. 

Bei der A bstimmung wird der Antrag des Vorsitzender : Zum Wort hat sich niemand 
Berichterstatters angenommen. gemeldet. Wir schreiten zur Abstimmung_ 
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Bei der A b s t i m m u n g  beschließt der Bun
desrat, gegen den Gesetzesbeschluß des N ational
rates - soweit er der Beschlußfas8ung des 
Bundesrates unterliegt - k e i n e n  E i n sp ru c h  
zu erheben. 

10. Punkt : Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 8. Juni 1966 : Bundesgesetz, mit dem 
zum Bund�sgesetz über Wohnungsbeihilfen 
für das Geschäftsjahr 1966 eine Sonderregelung 

getroffen wird 

beabsichtigten umfassenden Neugestaltung des 
Pressegesetzes vorweg. 

Schon bei der Verabschiedung der Presse
gesetznovelle 1952 wurde in einer Entschlie
ßung an das Bundesministerium für Justiz das 
Ersuchen gestellt, eine Gesamtreform des 
österreichischen Presserechtes vorzubereiten. 
In der Folge wurden Referentenentwürfe 
erstellt, es fand eine Presserechtsenquete des 
Justizausschusses des Nationalrates statt, und 
der Presserat hat sich ebenfalls mit diesen 
Fragen befaßt. Vorsitzender : "Vir gelangen nun zum 

1 O. Punkt der Tagesordnung : Sonderregelung 
zum Bundesgesetz über Wohnungsbeihilfen 
für das Geschäftsjahr 1966. 

Ein besonderes Anliegen war eine Revision 
der sogenannten Bürckel-Verordnung aus dem 
Jahre 1939. Mit dieser Verordnung wurde 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Brandl. oine Entschädigungspflicht des Staates für die 
Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu referieren. ungerechtfertigte Beschlagnahme eines Druck-

werkes aufgehoben. 
Berichterstatter Brandl : Hohes Haus ! Meine 

Herren Bundesminister ! Mit Bundesgesetz Das vorliegende Gesetz sieht vor : 

vom 16. Dezember 1964, BGBL NI'. 304/1964, Im Artikel I die Anordnung der Ablieferung 
�urde festgelegt, daß ein zu erwartender von Pflichtexemplaren auch �ür a�slän�ische 
Überschuß an Beitragseingängen nach § 12 1 Druck\:rerke, wenn davon eme v.erbreltung 
des 'Wohnungsbeihilfengesetzes nach Abzug der von mllldest;�ns 500 Ex.empla�'en l� .!nland 
VerC"i.itunO' für die KrankenversicherunO'sträO'er vorgesehen 1st, und dIe Wlederemfuhrung 
unl' 

nach
o 

Abzug des die Sozialversicherun:'s- einer Schadenersatzpflicht für die ungerecht
träo'er und die Arbeitslosenversicheruno' beIa- fertigte Beschlagnahme von Druckwerken. 
ste�den Aufwandes für das Geschäftsjahr 1965 Die Ersatzpflicht trifft den Bund. Wenn der 
nicht den SozialversicherunO"sträO'ern und der Privatankläger die Beschlagnahme ,,,ider bes
ArbeitslosenversicherunO", so�der� dem Bund seres Wissen herbeigeführt hat, so kann der 
zuzufließen hat. 

<:> Bund vom Privatankläger Rückersatz begeh-
Mit dem vorliegenden Gesetz soll für das ren. 

Geschäftsjahr 1966 die O'leiche SonderreuelunO' Artikel II schließt die Rückwirkung der 
getroffen werden. Der

b 
Natiomürat h:t de� I �estimmungen üb�r die Entschädigungspflicht 

Regierungsvorlage in seiner Sitzung vom fur ungerechtfertIgte Beschlagnahmen von 

8. Juni die Zustimmung gegeben. Druckwerken aus. 
Der Ausschuß für wirtschaftliche Angelegen- Im Artikel III wird das Bundesministerium 

heiten hat sich gestern gleichfalls mit dem für Justiz mit der Vollziehung dieses Gesetzes 
Gesetzesbeschluß befaßt und mich beauftragt, befaßt. 
im Hohen Hause zu beantragen, gegen den Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechts
Gesetzesbeschluß des Nationalrates k e i n e n  angelegenheiten des Bundesrates hat sich am 
E i n s p r u c h  zu erheben. 28.  Juni mit diesem Gesetz befaßt und mich 

Vorsitzender : Zum 1,,"ort hat sich niemand ermächtigt, im Hohen Hause den Antrag zu 
gemeldet . 'Wir schreiten zur Abstimmung. stellen, gegen den Gesetzesbeschluß des Natio

Bei der A b s t i m m u n g  wird der Antrag des nalrates vom 8. Juni 1966, mit dem das 

Berichterstatters a n g e no m m e n. Bundesgesetz über die Presse ergänzt wird 
(Pressegesetznovelle 1966) , k e i n e n E i n s p r u c h  

11. Punkt : Gesetzesbeschluß des Nationalrates zu erheben. 
vom 8. Juni 1966 : Bundesgesetz, mit dem Vorsitzender :  Zum Wort gemeldet hat sich 
das Bundesgesetz über die Presse ergänzt wird ' Herr Bundesrat Dr. Fruhstorfer. Ich erteile 

(Pressegesetznovelle 1966) es ihm. 

Vorsitzender : Wir gelangen nun zum 11. Punkt 
der Tagesordnung : Pressegesetznovelle 1966. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Winetz
hammer. Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu 
referieren. 

Berichterstatter Winetzhammer : Hohes 
Haus ! Herr Minister ! Die vorliegende Presse
gesetznovelle 1966 nimmt einige Punkte der 

Bundesrat Dr. Fruhstorfer (SPÖ) : Hoher 
Bundesrat ! Meine Damen und Herren ! Bei 
der vorliegenden Pressegesetznovelle geht es, 
wie der Herr Berichterstatter vorhin ausführte, 
um zwei Anliegen'. Erstens wird eine Abgabe
pflicht für solche Druckwerke eingeführt, die 
im Ausland erzeugt werden und eine Verbrei
tung von mehr als 500 Exemplaren erreichen. 
Damit gibt man dem Staatsanwalt die Mög-
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Dr. Fruhstorfer 

lichkeit, rechtzeitig einzugreifen, denn aus dem 
Ausland kommen ja Tausende solcher Druck
werke. Durch diese Bestimmung wird eine 
Bevorzugung des Auslandes aufgehoben, die 
bestimmt ungerecht und nicht notwendig ist, 
denn das inländische Druckwerk soll dem aus· 
ländischen gleichberechtigt sein. Dadurch wird 
auch erreicht, daß persönliche Angriffe auf 
dem Umweg über das Ausland verhindert 
werden. Auf dem Umweg über das Ausland 
wird da und dort auch versteckte, unter
schwellige Propaganda gegen unseren Staat 
versucht. Schließlich wird vom Ausland her 
mancher Schmutz und Schund leichter an 
unsere Jugend herangetragen, als das im Inland 
der Fall ist. 

Der zweite Punkt der Novelle bringt eine 
Schadenersatzpflicht bei ungerechtfertigter 

Beschlagnahme. Durch eine Beschlagnahme 
wird der Verleger wirtschaftlich und finanziell 
geschädigt, und wenn das zu Unrecht geschieht, 
muß die Republik den Schaden wieder gut
machen. Sie kann sich ihrerseits das Geld 
beim Privatankläger holen. Auch diese Bestim
mung scheint von großer Wichtigkeit zu sein. 
Wir wissen, daß gerade in politisch brisanten 
Zeiten Zeitungs beschlagnahmungen vorgenom
men werden und daß früher von dieser Mög
lichkeit manchmal zu Unrecht Gebrauch 
gemacht wurde, um eine unangenehme Kritik 
zu verhindern. Wenn nun eine Schadenersatz
pflicht gilt, wird das Risiko, wenn man eine 
Beschlagnahme verlangt, größer, und dadurch 
wird die Beschlagnahmefreudigkeit einge
dämmt. 

Diesen zwei Änderungen des Pressegesetzes 
wurde also Dringlichkeit zuerkannt, sie werden 
einem modernisierten neuen Pressegesetz vor
weggenommen. Es wurde schon angeführt, 
daß man bereits seit langem - Entwürfe 
liegen aus den Jahren 1 952, 1954, 1 959 und 
so weiter vor - ein Pressegesetz schaffen 
will, aber anscheinend ist ein Pressegesetz ein 
so diffiziles Anliegen, daß es noch niemals 
gelungen ist, damit über die parlamentarischen 
Hürden zu kommen. Dabei erkennt jeder 
unvoreingenommene Zeitungsleser und Presse
laie, was noch sehr reformbedürftig wäre. 

Zwei Anliegen sind also bereinigt. Ein 
Anliegen, das auch noch sehr dringend wäre, 
ist die Beseitigung des Berichtigungspara
graphen, um dem Entgegnungsunfug zu steu
ern. Man sollte diesen Paragraphen ändern 
beziehungsweise in eine Form bringen, mit 
der Schikanen vermieden werden, aber trotz
dem der Wahrheit die Ehre gegeben wird, 
auch wenn der Einzelperson Schutz gewährt 
wird. Auch das wäre hoch an der Zeit. Die 
Berichtigungen, die jetzt erfolgen, werden 

. nicht ernst genommen und verfehlen daher 

vollständig ihre Wirkung. Selbst wahrheits
getreue Berichte über Parlamentsreden könn
ten einer Zeitung eine Berichtigung eintragen. 
Man fragt sich also, warum diese hochaktuelle 
und außerordentlich dringende Reform nicht 
auch in diese Novelle eingebaut wurde. 

Man sagt, daß die Presse eine Großmacht 
sei. Das wird stimmen, denn die Presse besitzt 
einen eminenten Einfluß auf die öffentliche 
Meinung und tritt selbst meinungsbildend 
auf. Ihre Meldu:ngen und ihre Meinung werden 
ja tausendfach an die Bevölkerung herange
bracht. Sie kann Ideen und Persönlichkeiten 
in Schrift und Bild populär machen, sie kann 
aber auch durch Verurteilung, durch kritische 
Darstellungen Personen, Programme, Ereig
nisse diskriminieren. Sie kann die Massen auf
putschen, sie kann sie aber auch beruhigen. 

Sie kann in heiklen politischen Situationen 
die Lage noch verschärfen, aber sie kann sie 
ebenso glätten. Die Presse kann Haß säen, 
aber auch dem Frieden sehr dienen. Vor 
allem kann die Presse erzieherisch wirken, 
aber auch sehr demoralisieren. Wenn die 
Journalisten und Redakteure mehr auf das 
Geld aus sind, wenn sie den niederen Instink
ten schmeicheln, wenn sie der Sensationsgier 
nachgeben, dann demoralisieren sie. -Besonders 
in dieser Hinsicht ist der Einfluß der Presse 
auf unsere Jugend außerordentlich stark, weil 
die Jugend ja noch keine so ausgeprägte 
Meinung hat und daher viel leichter beein
flußbar ist. Ich möchte nur darauf hinweisen, 
welch ungeheuren Schaden die Presse dadurch 
anrichtet, wenn sie Morde oder andere Schand
taten und Verbrechen bis in das kleinste 
Detail schildert. 

Die Presse wird auch viel zur Bildung und 
zur Niveauhebung, sie wird viel zu einer 
guten Entwicklung beitragen können. Vor 
allem aber hat sie eine staatspolitische Auf
gabe. Vergleichen wir nur, welche Stellung 
die Presse in der Ersten Republik zu Öster
reich eingenommen hat und wie sie heute 
zu Österreich steht. In der Ersten Republik 
hat ein Teil unserer Presse viel dazu beigetra
gen, daß der Mut zu Österreich im Lande 
gesunken ist, daß dieses Österreich schließ
lich verneint wurde. Um wieviel mehr trägt 
die Presse in der Zweiten Republik dazu bei, 
daß das Österreichbewußtsein fest verankert 
ist, daß Österreich für unsere Jugend eine 

Selbstverständlichkeit geworden ist ! Um nur 
ein Beispiel anzuführen: Die Einmütigkeit 
der Presse im Falle des Professors Borodajkie
wycz hat gezeigt, daß ein Antiösterreichertum 
in u:nserem Lande keine Chance mehr hat. 

Ob die Presse ihre Aufgabe gut oder schlecht 
erfüllt, darauf kann der Staat keinen über
mäßigen Einfluß ausüben. Er kann durch 
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Gesetze das Schlimmste, das Ungesetzliche 
verhindern. Aber müßten wir uns nicht auch 
damit beschäftigen, der Presse die Möglichkeit 
zu geben, besser als bisher ihre positiven 
Aufgaben zu erfüllen ? Ich meine : Wir sollten 
ihr größtmögliche Freiheit geben, denn das 
ist die Voraussetzung für eine gute Presse. 

Aber je größer die Freiheit, desto größer 
auch die Verantwortung. Der Journalist 
braucht zu seinem Beruf die freie Meinungs
äußerung, die Kritikmöglichkeit, die freie 
Kommentierung der Ereignisse. Der J ourna
listenberuf ist vielleicht ein Beruf mit mehr 
Verantwortung als viele andere. Der J ourna
list bringt Informationen, er soll der Wahrheit 
dienen, er soll die Menschen, die Ereignisse 
gerecht beurteilen, er soll Schaden abwehren, 
er soll vor falschen Wegen warnen. In einem 
hohen Ausmaß liegt beim Journalisten, liegt 
bei der Presse Wohl und Wehe, Friede und 
Unfriede in unserem Land. 

Das setzt allerdings beim Journalisten Bil
dung, Selbstkontrolle, sittliche Verantwortung 
und Selbstbeherrschung voraus. Die Presse 
hat sich daher selbst ein Kontrollorgan ge
schaffen : den Presserat. E!:l liegt vielleicht 
in der Natur . des Menschen : Wenn man sich 
dessen bewußt ist, daß man Macht hat, 
dann verleitet sie einen dazu, zu weit zu 
gehen und seine Mittel zu stark auszuschöpfen. 
Man fühlt sich versucht, sich zum Richter 
über andere Menschen und über andere Meinun
gen zu erheben. 

Ohne freie Presse gibt es keine Demokratie, 
denn Demokratie heißt Dü,kussion. In einer 
Demokratie müssen mehrere Meinungen, 
mehrere Ansichten abgewogen werden, muß 
die bessere Lösung gesucht werden. Demo
kratie heißt doch Beteiligung an der Suche 
nach der besseren Lösung. Es sollte also 
in der Demokratie ein Ideenwettstreit um 
die besseren Programme stattfinden, und die 
Pre!:l!:le wäre da.s Organ, wo die betreffenden 
Meinungen und Anschauungen vertreten wer
den könnten. Deshalb glaube ich auch, daß 
die Parteipresse keine schlechte Presse ist, 
denn ohne die Parteien, ohne die verschiedenen 
Meinungen, ohne Wahlmöglichkeiten gibt es 
eben keine Demokratie. In der Diktatur 
gibt eß nur eine einzige Meinung. Der Preßse 
wird dort eine einheitliche Uniform ange
zogen. Sie wird aber dadurch uninteressant, 
sie ist dort völlig entmachtet. 

So gesehen ist die Presse ein wichtiger 
öffentlicher Faktor, ein Gradmesser der reifen 
Demokratie, der Toleranz, der Achtung vor 
gegenteiligen Ansichten. Die Presse hat also 
eine wichtige staatspolitische Aufgabe zu er
füllen. 

Auf eines möchte ich noch bei dieser Ge
legenheit hinweisen, was für unseren Staat 
wichtig ist. Eß ist sehr wichtig, daß wir 
genügend geistige Kräfte besitzen, welche 
die österreichische Presse auf einem hohen 
Niveau erhalten.  Es ßollte zu keinem geistigen 
Abverkauf kommen, es dürfte nicht durch 
den Export journalÜltißcher Talente bei uns 
ein Vakuum entstehen, in das die fremden 
Presseerzeugnisße einströmen. Wenn wir zu
wenig geistige Werte produzieren können, 
wenn wir auf geistig-journalistische Importe 
angewiesen ßind, dann werden wir eine geißtige 
Provinz , abhängig vom Denken deß Aus
landes, dann werden uns fremde Gedanken 
aufgezwungen, und wir verlieren langßam 
ein Stück unserer Selbständigkeit und Eigen
ständigkeit. 

Man soll mich nicht mißverstehen. Damit 
ist nichts gesagt gegen die Weltoffenheit, 
gegen die Aufgeschlossenheit gegenüber einem 
anderen D:mken. So wie Österreich im wirt
schaftlichen Konkurrenzkampf bestehen will, 
so muß es auch in der geistigen Auseinander
setzung bestehen, so muß auch dort ein 
Kräftemessen der Talente zwischen dem In
und Ausland stattfinden. In dießem Sinne 
sollte der Staat der Presse positiv gegenüber
stehen. 

Wenn die Öffentlichkeit der Presse die 
Freiheit, größtmögliche Freiheit gibt, SO können 
wir von der Presse erwarten, daß sie zum 
Wohle des Ganzen arbeitet. Jedesmal, wenn 
es strenge Pressegesetze gibt, wenn Ein
schränkungen der Pressefreiheit erfolgen, ißt 
das ein Zeichen dafür, daß etwas faul ist 
im Staat . Grundlage zur richtigen Erfüllung 
der Aufgabe der Presse ißt die Freiheit, und 
die Freiheit muß ergänzt werden durch große 
Verantwortung und Disziplin. 

Darf ich jetzt noch ein Wort dem anfügen,  
was vorhin Kollege Dr. Gasperl3Chitz gesagt 
hat. Ich meine nicht die Ausführungen über 
den öffentlichen Dienßt, sondern die - 130 
haben wir es empfunden - nicht notwendige 
Frotzelei uns gegenüber. Es wurde hier daß 
Beispiel von dem Boxer gebracht. Ich kann 
nicht kontrollieren, ob das jemand so gesagt 
hat oder nicht. ( Bunde8rat Porge8: Den 
Boxkampf hier hat er verloren ! In dem Punkt 
i8t er ja k. o. gegangen ! - Bunde8rat Doktor 
Gasperschitz: Das hat ein 8oziali8ti8cher 
Funktionär in der Steiermark gesagt, e8 ist 
nicht von mir !) Aber in der Art, Herr Kollege, 
wie Sie das gebracht haben, mußte es als 
eine Frotzelei aufgefaßt werden. (Bunde8rat 
H alli n g e r: Sehr richtig: eine Frotzelei I) Ich 
weiß nicht, ob wir das notwendig haben. 

Meine Herren von der ÖVP I Sie sagen, 
Sie haben bei der letzten Nationalratßwahl 
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so viel gewonnen. Das wird Ihnen niemand 
streitig machen. Sie werden aber auch zu
geben, daß wir nicht gar so klein geworden 
sind. Wir haben an diesem Wahltag nur zwei 
Mandate eingebüßt, das ist bei 76 Mandaten 
keine so kolossale Angelegenheit. Sie werden 
selber wißsen, daß im Bundesrat der Unter
schied zwischen den zwei Fraktionen noch 
geringer ist als im Nationalrat. Sie haben 
auch .selbst zugegeben, daß eine Opposition 
notwendig ist, Sie haben es begTüßt, daß 
es heute eine Opposition gibt. Das ist aber 
doch ein "Viderspruch gegenüber früher, .vo 
es immer geheißen hat, man habe uns ja 
zur Mitarbeit eingeladen, und wir seien die
jenigen gewesen, die das abgelehnt haben . 
Jetzt haben Sie eigentlich erklärt, daß Sie 
ohnehin froh sind, daß wir in der Opposition 
sind. 

Das wollte ich meinen Ausführungen übel' 
die Presse anfügen. Von allem andel'en ganz 
ab:resehen : Ich weiß nicht, ob es für die Ent
wicklung gut ist, wenn man hier im Bundesrat 
oder auch im Nationalrat mit der
artigen Frot.zeleien kommt . Und als Frotzelei 
wurde es von uns aufgefaßt. (Bundesrat 
B ü r k l e: Wenn das der Fa'zl ist, dann war es 
provozie1·t durch die -unsachl'iche und -unwahre. 
A 'ttss(tge des Gewerkschafters Ulbr'ich ! - Bnn
desrat P o rg e s: Von Ihrer Seite !) \Venn man 
zeitlich vorgeht, hat Herr Bundesrat Gasper
schitz zuerst gesprochen !  (Bunde.srat B ü r lc l e: 
Ulbrich hat zuerst unwahr geschrieben !) Ich 
wäre nicht darauf eingegangen, wenn das 
nicht gekommen wäre. 

Darf ich zur Presse noch eines sagen : 
Die Presse bildet heute nicht mehl' die einzige 
Möglichkeit, die Ereignisse an die Bevölkerung 
heranzutragen. Sie ist nicht mehr der einzige 
Weg , auf welchem die Bevölkerung Kommen
tare zum politischen , wirtschaftlichen und 
kulturellen Leben bekommt. Neben der Presse 
als Informationsmittel sind heute Rundfunk 
und Fernsehen gleichberechtigt, wenn nicht 
vielleicht sogar noch wichtiger. Auch für 
Rundfunk und Fernsehen oollten die gleichen 
Grundsätze gelten wie für die Presse : möglichst 
große Freiheit, aber auf der anderen Seite 
große Verantwortung, Wahrheit und Objekti
vität. Auf Rundfunk und Fernsehen hat 
der Staat aber einen wesentlich größeren 
Einfluß, als er ihn auf die Presße ausüben 
kann. Wir verlangen vom Rundfunk nur 
eines : daß er demokratisch ist. Das heißt, 
der Rundfunk soll nicht einer Partei dienen, 
der Rundfunk gehört nicht einer einzigen 
Meinung , er darf nicht, wie man heute so 
schön sagt, monokolor sein. Die Bevölkerung 
hat ein Recht auf eine umfassende und 
objektive Information. (Bundesrat S t e i n-

bö  c k: Bravo !) Je einseitiger das Programm 
ist , desto unglaubwiirdiger wird es. Die Allein
herrschaft über die Nachrichtenvermittlung 
und N achrichtenkommentierung könnte leicht 
als ein Anfang zur politischen Alleinherrschaft 
betrachtet werden. Der Rundfunk ist aber 
keine Monopolangelegenheit, sondern er gehört 
allen Österreichern . (Bundesrat S t e i n b ö c lc: 
Aber das Fernsehen auch !) 

Meine Damen und Herren ! Meine Fraktion 
tritt diesem Gesetzesbeschluß bei, weil wir 
der Meinung sind, daß er das Pressegesetz 
wesentlich verbessert. "ViI' geben der Hoffnung 
Ausdruck, daß diese Novelle der Anfang für 
eine völlige Umgestaltung de s Pressew{'[3Cö'ns 
ist" und glauben, daß damit der Republik 
ein großer Dienst erwiesen wird. (Beifall bei 
der SPÖ.j 

Vorsitzender : Zum 'Vort hat sich weiter Hf):rr 
Bunttes:mt. Hofmann-'Vcllenhof gemeldet. Ich 
erteile es ihm. 

Bundesrat Hofmann - Wellenhof (ÖVP) : 
Hoher Bundesrat ! Herr Minister ! Meine 
Damen und Herren ! Mein geschätzter Herr 
Vorredner hat bereits die möglichen Aus
\virkungen des gegenständlichen Gesetzes
boschlusses sehr eingehend beleuchtet . Ich 
kann mich also darauf beschränken , etwas 
ins Allgemeinere zu gehen, was ich übrigens 
voll vornherein tun wollte . 

"Vas Sie über die Presse gesagt haben, 
Herr Dr. Fruhstorfer, ist vollinhaltlich ' zu 
unterschreiben. Mit der Pressefreiheit ist 
eine der wesentlichsten demokratischen Frei
heiten gegeben , ja man kann den Stand der 
Demokratie in einem Land geradezu an der 
Art der Pressefreiheit ablesen. Das bringt 
aber auch mit sich, daß diese Pressefreiheit 
mißbraucht wird : Je größer die Freiheit, 
desto leichter die Versuchung , diese Freiheit 
zu mißbrauchen. 

Schon als zweites Stichwort habe ich mir 
das \Vort "SelbiStkontrolle" aufgeschrieben, 
das Sie auch verwendeten. Ohne die Selbr:;t
kontrolle wird eine gedeihliche Enh;slicklung 
der Pl esse in Österreich wohl niEmals möglich 
sein. 

AIß Mann des Rundfunks habe ich hier 
Optimismus an . den Tag zu legen . Da die 
Preßse - oder eine sehr große Anzahl öster
reichischer Zeitungen bekanntlich das 
Volksbegehren initiierte und im Wege dieses 
Volksbegehrens dem Rundfunk so große kul
turelle Auflagen - wollen wir es so nennen -
machte, bin ich versucht zu hoffen, die Presse 
werde nun auch vor ihren eigenen Türen 
kehren und werde auch selbst das an Kultur 
unter das Volk bringen, was sie von einem 
künftigen Rundfunk erhofft. 
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Die Definition der öffentlichen Aufgabe 
der Presse ist einer der weßentlichßten Punkte 
im künft,igen umfasßenden Preßßegeßetz, der 
noch immer nicht geklärt ist. 

Ich möchte mich aber vor allem mit der 
nun festgelegten Ablieferungspflicht für aus
ländische Druckerzeugnisse beschäftigen. Wir 
wissen, daß ganz österreich Woche für Woche 
durch eine Flut von Illustrierten aus dem 
Ausland überschwemmt wird . Dazu kommen 
noch unzählige Romi\uhefte.  Ich pflege zu 
sagen, daß diese Romanhefte in Serien er
scheinen müssen, weil soviel Dummheit gar 
nicht in ein Heft allein hineingeht . (Heiter
keit.) 

Ich habe vor ein paar Jahren einen sehr 
großen DruckereibetTieb, eine führende Zeit
schriftenverlagsanstalt in der deutschen Bundes
repn blik besucht. Man führte uns in einen 
lvIaschinensaal. Es war ein 'Vunc1eTwerk des 
teChTl'fChen G8istes und Hlf::;l1schlicher Er
findUI;.gskraft, das da vorgeführt wurde, vom 
La}cn in keiner 'Veü;e zu durchschauen und 
elektronisch gesteuert. Dieses ganze 'Vunder
,v81'k aber produzierte - ich glaube sogar 
im ViBlfvxb"'l1clruck - Bögen mit, den gewissen 
Bilderg'3;?chichtell, in denen Menschen mit 
ein"-'lll. 'Völkchen vor dem lVluncl ihre "bedeu
tend,.::n "  Aussprüche tun. Es ,' ... ar ein krasser 
Unterschie(l : auf der einen Seite der Aufwand 
an mem:chIichem Geist, an 111enschlich(1' Er
finclungslcaft, und auf d er anderen Seite 
das Pt-odukt, an dem gemessen primit,ive 
Zeichnungen ir: steinzeitliDhen Höhlen geradezu 
hochwertige Geistesprodukte darstellen. (Leb
hafte Zustimmung.) Die-se Papierflnt st·ürzt 
Woche für \Voche auf unser liebes Land. 

Erlauben Sie mir einen ganz kurzen Ab
st ,; Dher in das Reich der Phantasie . 'Wenl1 
ich manchm8,l bei einem Zeih1l1g�iltalld stehe 
und mir die Titelbilder und die Schlagzeilen 
ansehe , dann kommt mir ein Kulturfilm in 
den S;nn, deI' den schönen Titel "Vom Ficbt,en
stamm zum Z:::itungsblatt" geführt hat . Sie 
konnen die Szenerie : Da wogen die Wälder, 
die Holzknechte marschieren in den morgeI1 d
lichen Forst, dann rauchen die Papierfabriken, 
und am Schluß wirft eine riesige Rotations
m aschine Zeitungen und Zeitschriften aus. 
'Venn ich dann so dast,ehe, denke ich mü' 
immer : 'Wäre doch auch das Umgekehrte 
möglich ! Könnte man doch diese ganze Flut 
wieder in die Papier mühlen leiten , den Holz
knechten überantworten, und am Schlusse 
T auschten ,,,ieder die 'Wälder über Land und 
Hügel . (Heiterkeit und lebhafter Beifall.) Aber 
das geht nicht, wie wir alle wissen . J\fan kann 
Organischeß entseelen , aber niemals Ent
seeltes in organisches Leben verwandeln -
bißher , und ich möchte annehmen , daß es 
ein Glück ist, daß man es noch nicht kann. 

Die Ablieferungspflicht für diese Erzeugnisse 
ordnet sich ein in die Front im Kampf gegen 
Schmutz und Schund. Schmutz und Schund 
wird aber manchmal etwas oberflächlich be
urteilt, indem man ihn - ich bitte für dieses 
harte Modewort um EntSDhuldigung - mit 
der sogenannten "Sexwelle" gleichsetzt . Das 
ist ein gefährliches Thema, nicht wegen der 
berühmten Tabus - wir leben ja in einem 
Zeitalter , das auch das schölle Zeitwort "ent. 
tabuisieren" geprägt hat , es wird alles ent
tabuisiert -, nein, die Gefährlichkeit liegt 
darin, daß man da besonders leicht zu einer 
Art Selbstgerechtigkeit neigt . Natül'lich gibt 
es in der Sexualmoral allgemeinverbindliche 
Normen , aber die Gleichheit vor dem Gesetz 
ist hier für den einzelnen Menschen eine 
außerordentliche Härte. Verzeihen Sie mir 
diese Fest,stellung , aber jeder von uns ist 
gewhoßermaßen einem anderen Anfechtungs
kodfizienten unterwOTfen, wenn ich ,,,i edel' 
der Mode folgen darf, Technirsch8S auf Biolo
gisches zu übertragen . In clen zwareziger oder 
dreißiger Jahren gab ES einen in Dänemark 
recht bekannten Humoristen, Hasse Zetter
ström. Der pflegte für diese seelische Situation 
von uns allen den prächtigen ADsspruch zu 
tun : 'ViI' alle führen zeitleber:s eilJ.E:Ii mutigen 
und zähen Kampf gegen unseT besseres ich, 
au,s dem wir meist als Sieger hervorgehen. 
(Heiterkeit.) 

Ich möcMe also anregtn, daß wir hier 
nicht mit SflbstgerecMigkeit urteilen , aber 
natürlich doch den Kampf führen. Dießer 
Kampf wird oft nicht ganz aufrichtig geführt. 
Der Kampf gegen Schmutz und Schund , 
gewissermaßen global, findet allgemeinen Bei
fall. Aber das Globale hilft hier nichts. Die,ser 
Kampf kann immer nur gegen einen konkreten 
Fall geführt werden, und da sieht die Sache 
schon anders aus. 

Wen11 beispielsweise das in dieser Be
ziehung sehr kampffreudige Bundesland Vor
arlberg gegen einen Fnm, gegen ein Plakat 
oder gegen irgendeine Bademode zu Felde 
zieht, SO können wir 100 zu 1 wetten , daß 
zwar nicht das ganze übrige Österreich, aber 
doch ein großer Chorus diesen Kampf als 
den Kampf von Dunkelmännern hinstellt , 
von Leuten, die nicht zu jenen Reinen gehören, 
denen alles rein ist. (Neuerliche Heiterkeit.) 
Das eine wäre also der Rückschritt, das 
andere der Fortschritt. Wenn iDh das am 
Beispiel der Baclemode erläutern darf, so 
wären diejenigen die Fortschrittlichen,  die 
sich in der Öffentlichkeit für ein be�30nderß 
tiefes DekolleM verwenden. Man könnte dann 
geradezu den mathematiSDhen Satz aufstellen, 
daß das DekolleM zum Fortßchritt in eine 
gewisse Proportion gebracht werden kann. 
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Das ist aber nicht wahr, und es stimmt auch I Ideal vor Augen geführt, und das ist das 
historisch gar nicht. Im Rokoko waren ganz Ideal des sogenannten harten Mannes. ( Bundes
andere Moden, als sie jetzt gang und gäbe rat Po rges: "Puschkin" ! - Heiterkeit.) Ja, 
sind. (Bundesrat Porges: Schönere Dekolletes ! "Puschkin",  sehr gut ! Ich bin vom Rundfunk 
- Heiterkeit. - Bundesrat Dr. Gasper s c h i tz: her zu sehr geschult und gerate nicht in 
Vorarlberger, hört !) Wenn man jetzt oft die den Werbefunk, Herr Kollege. Aber da 
Badesitten oder Bademoden beklagt, so müssen Sie es sagten : "Puschkin - für harte Männer".  
wir nur ein bißchen in die Kulturgeschichte Es ist kein Zufall, daß solche Werbeslogans 
zurückschauen und etwa an die mittelalter- geprägt werden. Mir klingt da noch aus der 
lichen Badestuben denken. Damals ist, glaube Kommißzeit das schöne Nietzsche-Wort im 
ich, der Stand der öffentlichen Sittlichkeit Ohr : Gelobt sei, was hart macht ; mit 
weßentlich geringer gewesen. welch prächtigem Zitat man unß damals 

Schimpfen wir also nicht immer auf unsere besonderß dr�ssurfreu�ig mach�n wollte. Dießes 

Jugend und auf unsere Zeit. Sie ist gar nicht Ideal 
.
d�r h�rten Manner, dIes�s Ideal �er 

so schlecht. Das Schlechte, wie ich es sehe, Bruta?tat �rkt dann doch WIeder �uruck 

liegt in einer sehr brutalen Kommerziali- von diesen Jungen Mens�hen, von den �unge
.
n 

Iilierung der Erotik. Das ist kein sehr schönes Bur�chen, eß findet EIllgang auch m die 
Wort, aber ich glaube, man kann es ganz �ezlehungen zu� and�ren Geschlecht, wo 

ruhig so nennen. Ihnen ebenfallß eIll geWISßes Faustrecht oder 

Ab h h' II ' 

' d d " t ' eine Ellbogentechnik als am meisten Erfolg 
er aue ler wo en WIr WIe er emu 19 h 'ß d A t Ilt ' d  '

d A h d
' 

K 
' 1' ver el en vor ugen ges e WIr . 

SeIn un sagen : uc lese ommerzla 1-
sierung entspricht in einem gewissen Maße 
den ehernen Geßetzen von Angebot und 
Nachfrage, (Heiterkeit.) Eß müßte aber in 
dieser Beziehung nicht erst das erfolgen, 
was ich auch in anderen Lebensgebieten für 
gar nicht sehr begrüßenswert finde, nämlich 
die sogenannte Bedarfsweckung. In Dingen 
der Erotik, meine Damen und Herren, bedarf 
es keiner Bedarfsweckung. Seit Jahrtausenden 
durchwebt sie alle menschlichen Beziehungen. 

Damit soll aber keine Lanze für die so
genannte Reizüberflutung gebrochen werden, 
die ich auch vom psychologiS<lhen St,andpunkt 
aus nicht recht begreife. Wenn man heutzutage 
durch die sommerlichen Straßen einer Groß
stadt geht, an den Plakatwänden vorbei, 
so geht man doch buchstäblich von einem 
Plakat zum anderen, das irgendwelche Bade
moden oder D3ssouß darbietet . Ich bitte 
wieder um Entschuldigung für die etwas 
ungalante Zitierung eines Sprichwortes, aber 
man sieht schließlich den Wald vor lauter 
Bäumen nicht mehr. ( Lebhafte Heiterkeit.) 

Ich will damit nur sagen, daß sich diese 
Schmutz- und Schund-"Literatur",  die 
Schmutz- und S<lhund-Presse durchaus ni<lht 
dadurch von ß<lhädlichem Einfluß auf die 
Jugend erweist, daß ßie dieser Sexwelle Vor
s<lhub leistet. Nein, S<Jhmutz und Schund 
sind nicht auf das Erotis<lhe beß<lhränkt, sondern 
bestehen aU<lh - und das sehe ich beinahe 
als eine größere Gefährdung der Jugend an -
in einer gewissen Propagierung und Populari
sierung der Brutalität. (Zustimmung.) Denken 
Sie an so viele Filme, denken Sie an Kriminal· 
serien, auch im Fernsehen, denken Sie an 
Romane der Illustrierten, an sogenannte Tat. 
sa<lhenberichte, und wiederum an die Roman. 
hefte. Es wird den jungen Leuten ein neues 

Dieße Grusel- und Schauergeschichten 
wollen - sie sagen es ja ganz offen - S<lhockie
ren. Das geht bis in daß Theater, in den Film, 
in die Literatur, in die Kunst S<lhlechthin. 
Und i<lh muß sagen : Beinahe beneidenswerte 
Jugend, daß du dir das alles offenbar S<lhon 
wieder wünS<lht. Denn wir, meine Damen 
und Herren von der etwas älteren Generation, 
wir haben von der S<lhockierung, die uns 
die Tragödien auf dem großen Welttheater 
in den letzten Jahrzehnten bereitet haben, 
reßtlos genug. (Allgemeiner Beifall ,) Wir sind 
hier nicht auf einen künstlichen Na<lhschub 
angewiesen. 

Diese Filme mit der Propagierung der 
Brutalität, der Dur<lhsetzung deß Re<lhtes 
mit der Faust, im Boxkampf, sogar mit der 
Peitsche, kommen vielfach über das große 
W aßser, wie man früher einmal zu sagen 
pflegte. Ich mÖ<lhte daher anregen : Hier 
wäre eß ganz heilsam, wenn einmal ein Reporter 
oder ein Aufnahmeteam aus den Vereinigten 
Staaten in unser liebes Wien käme, um sich 
anzusehen, wie diese Art von Einflußnahme 
auf unsere Jugend wirkt. I<lh glaube, die 
sittli<lhe Gefährdung der Jugend durch die 
Brutalität ist in manchem größer, als wenn 
irgendwo noch ein paar romantis<lhe Spätlinge, 
vom Alkohol befeuert, am Schluß das schöne 
Lied "Es war ein Edelweiß" oder irgendein 
anderes solcheß Lied mit Erinnerungswert 
anstimmen. Da sollte man die Wünschelrute 
dieser Reporter ansetzen, die glauben, bei 
uns eine ungesunde Entwicklung feststellen 
zu müssen. 

I<lh darf wiederholen : Die sittliche Ge
fährdung der Jugend erfolgt meiner Meinung 
nach ni<lht nur aus dem Triebhaften, sondern 
auch vom Verstand her. Daran ist aber 
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auch die heimische Presse schuld. Denn 
nehmen Sie nur die Boulevardblätter oder 
auch ein bißchen höherstehende Erzeugnisse 
zur Hand : Was wird da an Tratsch und 
Klatsch, an Hofklatsch, muß man geradezu 
sagen, geboten ! Seit wir nicht mehr selbst 
im Lande Hofklatsch erzeugen, importieren 
wir den Hofklatsch in reichstem Maße. Ich 
bitte das nicht als versteckte monarchistische 
Propaganda werten zu wollen, daß ich etwa 
einer Autarkie in Hofklatsch das Wort rede. 
(Heiterkeit.) Aber es ist doch wirklich be
schämend, in welcher Weise die Presse mit 
Schlagzeilen aus diesem Milieu geradezu ge
spickt ist. Vor etlichen Jahren schon erlaubte 
ich mir in einer kleinen Betrachtung im 
Rundfunk darüber zu sprechen, der ich den 
- wie ich mir einbilde - vielsagenden Titel 
gab : "Dan Kopf voll Mist". Und das ist die 
Schuld dieser Art von Publizistik : daß sie 
uns .nicht freimacht für anderes Denken, 
sondern daß sie uns geradezu zwingt, Dinge 
zu wissen, die wir eigentlich gar nicht wissen 
wollen. 

Vor einigen Wochen gedachte man des 
100. Geburtstages des bedeutenden deutschen 
Dichters und Denkers Paul Ernst. Er hat 
die letzten acht Lebensjahre in der Süd
steiermark verbracht ; er starb im Jahre 1933. 
Ein gelehrter Festredner - ich glaube, er 
kam aus Bremen - betonte aus diesem Anlaß, 
ohne gegen die Presse im allgemeinen polemi
sieren zu wollen, sondern gewissermaßen im 
Tone der Selbstverständlichkeit, Paul Ernst 
13ei ein Mann von ganz besonders umfassendem 
Geist und Wissen gewesen, der die großen 
Zusammenhänge in der Zeitgeschichte nicht 
nur erfaßte, sondern auch die Entwicklung 
der Geschichte geradezu seherisch vorausahnte. 
Aber daheim bei ihm durfte · keine Tages
zeitung, keine Illustrierte, nichts von dem, 
was man gemeiniglich als Journal bezeichnet, 
vorhanden sein. Er hielt sich den Kopf 
frei für die großen Gedanken und ließ sich 
nicht von einer enthemmten Sensationspresse 
irgendwie beschränken. 

Ich bin Realist genug, zu wissen, daß 
mein Anruf an die Presse : Weniger Soraya 
und etwas mehr Bundesrat, keinerlei Erfolg 
haben wird. ( Allgemeine Heiterkeit und Bei
fall.) Ich bin selbst mehr oder weniger von 
diesem Gewerbe und will es meinen Kollegen 
nicht verargen, denn sie gehen von der Er
wägung aus : Soraya läßt sich, wie man jetzt 
130 sagt, gut verkaufen - der Bundesrat 
nicht. Aber ich meine, das ist kein Tadel 
für uns. (Allgemeiner Beifall.) 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand 
mehr gemeldet. Ich erteile dem Herrn Bericht
erstatter das Schlußwort . - Er verzichtet. 

Wir schreiten zur Abstimmung. 

Bei der A b8timmung be8chließt der Bundes
rat, gegen den Ge8etzesbe8chluß des N ationaZ
rate8 keinen Ein8pruch zu erheben. 

12. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 8. Juni 1966 : Bundesgesetz, mit dem 
das Lohnpfändungsgesetz neuerlich geändert 

wird 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
12. Punkt der Tagesordnung : Neuerliche Abän
derung des Lohnpfändungsgesetzes. 

Berichterstatter ist Herr . Bundesrat Salcher. 
Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu referieren. 

Berichterstatter Salcher: Hohes Haus ! Der 
vorliegende Gesetzesbeschluß des National
rates stellt die zweite Novelle zum Lohnpfän
dungsgesetz 1955, BGBL Nr. 51,  dar. Die 
Novelle regelt in Artikel I die bisherigen 
Lohnpfändungsbestimmungen in der Weise, 
daß das Existenzminimum von bisher 700 S 
auf 900 S bei Monatslohn, auf 210 S bei Wochen
lohn und auf 30 S bei Taglohn hinaufgesetzt 
wird, das ist eine Erhöhung um 28 Prozent. 
Für jede Person, der vom Lohnempfänger 
Unterhalt gewährt wird, wird der monatliche 
pfändungsfreie Zuschlag von bisher 50 S um 
40 S auf 90 S erhöht, das ist eine Anhebung um 
80 Prozent. Diese zusätzlichen pfändungsfreien 
90 S sind 10 Prozent des pfändungsfreien 
Monatseinkommens des Unterhaltsverpflich
teten. Ferner wird der lohnpfändungsfreie 
Betrag bei Weihnachtszuwendungen von bisher 
800 S ebenfalls auf 900 S erhöht. 

Seit der ersten Novelle im Jahre 1961 bis 
heute sind die Lebenshaltungskosten im Gegen
satz zu der vorhin genannten Erhöhung der 
unpfändbaren Beträge nur um 18 Prozent 
gestiegen. Es wurde in dem vorliegenden 
Gesetzesbeschluß also auch auf den allgemein 
gestiegenen Lebensstandard Rücksicht genom
men. Wenn derzeit eine stärkere Erhöhung 
der pfändungsfreien Beträge nicht erfolgt, so 
geschieht dies mit Bedacht auf die Kredit
würdigkeit des Lohnempfängers. 

Der Artikel II der Novelle bestimmt die 
Vollziehung dieses Gesetzes durch das Bundes
ministerium für Justiz. 

Der Ausschuß des Bundesrates für Verfas
sungs- und Rechtsangelegenheiten hat in 
seiner gestrigen Sitzung einstimmig beschlos
sen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen 
Einspruch zu erheben. Ich bin daher berech
tigt, heute den Antrag zu stellen, gegen den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates kein e n  
E i n s pru ch z u  erheben. 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand 
gemeldet. Wir schreiten zur Abstimmung. 

Bei der A b8timmu ng wird der Antrag de8 
Berichter8tatter8 angenommen. 
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13. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 8. Juni 1966 : Bundesgesetz, mit dem 
das Bundesgesetz vom 2. Juli 1947, BGBI. 
Nr. 193, über die Zulässigkeit der gerichtlichen 
Geltendmachung verjährter Rechte neuerlich 

geändert wird (Fristengesetznovelle 1966) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 
13. Punkt der Tagesordnung : Fristengesetz
novelle 1966. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Göschel
bauer . Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu 
referieren. 

Berichterstatter Göschelbauer: Hoher Bun
desrat! Herr Bundesminister ! Geschätzte 
Damen und Herren ! Durch die vorliegende 
Novelle wird bei Fristen, bei denen durch die 
Nachkriegsverhältnisse die Einräumung der 
Verjährung außer Kraft gesetzt war, die Voll
wirksamkeit der Rechtseinrichtung der Ver
jährung wieder in Kraft gesetzt. Das Gesetz, 
das urspFünglich bis 1948 gültig war, hat im 
Laufe der Zeit verschiedene No'vellierungen 
durchgemacht und wird nun im Text wie folgt 
geändert : 

Im § l Abs. 1 Z. I ,  2, 3 a und 3 b treten an 
die Stelle der Worte "bis auf weiteres" die 
Worte "spätestens am 31 .  Dezember 1967".  

Im § I Abs. I Z. 4 und 5 werden je als 
Schlußworte angefügt: "jedoch nicht mehr 
nach dem 31.  Dezember 1967 ;". 

Im Artikel II ist festgehalten, daß bei einem 
Verfahren, in welchem nach § 2 innegehalten 
wurde, bei Klägerantrag vor dem 1. Jänner 
1968 die Verjährung nicht anzuwenden ist. 
Durch die ausreichende Vorbereitungszeit 
scheint die Vollwirksamkeit der Verjährungs
fristen ohne Härten durchführbar. 

Artikel III enthält die ressortmäßige Zustän
digkeit des Bundesministeriums für Justiz. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechts
angelegenheiten hat sich in seiner Sitzung am 
28. Juni mit der Gesetzesvorlage beschäftigt 
und mich beauftragt, im Hohen Hause zu 
beantragen, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n e n  E i n sp r u ch zu erheben. 

Vorsitzender: Zum Wort hat sich niemand 
gemeldet. Wir schreiten zur Abstimmung. 

Bei der A bstimmung wird der Antrag des 
Berichterstatters angenomm en. 

und der zwei Ordner für das zweite Halbj ahr 
1966. 

Diese Neuwahlen erfolgen für das zweite 
Halbjahr 1966, für welches der Vorsitz im 
Bundesrat, der Verfassung entsprechend, dem 
Bundesland Salzburg zukommt. 

Gemäß § 53 der Geschäftsordnung sehe ich 
von der Wahl mittels Stimmzettel ab, falls 
dies nicht besonders verlangt wird. - Dies 
ist nicht der Fall. Ich werde daher die Wahl 
durch Erheben von den Sitzen vornehmen 
lassen. 

Wir kommen zur Wahl des ersten V 0 r
s i  t z e nd e n - S t e l l  ve r tr e ters. 

Es liegt mir der Vorschlag vor, zum ersten 
Vorsitzenden-Stellvertreter den Bundesrat 
Alfred P o r g e s  zu wählen. Ich bitte jene 
Frauen und Herren, die diesem Vorschlag 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Danke. E i ns ti m m i g  a n g e
n o m m e n. 

Ich frage den Gewählten, ob er die Wahl 
annimmt. 

Bundesrat Porges: Ja ! 

Vorsitzender : Wir kommen zur Wahl des 
zweiten V o r s i t z e n d e n - S te ll v e r tr e te r s. 
Es liegt mir der Vorschlag vor, zum zweiten 
Vorsitzenden-Stellvertreter den Bundesrat 
Dr. h. c. Fritz E ck e r t  zu wählen. Ich bitte 
jene Frauen und Herren, die diesem Vorschlag 
ihre Zustimmung geben, sich von den Sitzen 
zu erheben. - Danke. Das ist e i n s t i m mig 
a n g e n o mm e n. 

Ich frage den Gewählten, ob er die Wahl 
annimmt. 

Bundesrat Eckert: Ja ! 

Vorsitzender: Wir kommen nunmehr zur 
Wahl der beiden S c h r iftfü hr e r. 

Falls kein Einwand erhoben wird, werde 
ich auch bei dieser Wahl sowie bei der Wahl 
der beiden Ordner von einer Wahl mittels 
Stimmzettel Abstand nehmen. Wird dagegen 
ein Einwand erhoben? - Das ist nicht der 
Fall. Ich werde die Wahl durch Erheben der 
Hand vornehmen lassen. 

Es liegt mir bezüglich der Schriftführer 
folgender Vorschlag vor : 

erster Schriftführer: Bundesrat Josef K a s -
p a r, 

14. Punkt: Neuwahl der heiden Stellvertreter zweiter Schriftführer : Bundesrat Rudolfine 
des Vorsitzenden des Bundesrates sowie der M u hr. 
zwei Schriftführer und der zwei Ordner für das Ich bitte jene Frauen und Herren, die die-

zweite Halbjahr 1966 sem Vorschlag ihre Zustimmung geben, um 
Vorsitzender: Wir kommen nunmehr zum eine Händezeichen. - Das ist e i n s ti mm i g  

letzten Punkt der Tagesordnung: Neuwahl a n g e n o m me n. 
der beiden Stellvertreter des Vorsitzenden Ich frage die Gewählten, ob sie die Wahl 
des Bundesrates sowie der zwei Schriftführer annehmen. 
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Bundesrat Kaspar: Ja! 

Bundesrat Rudolfine Muhr: Ja l 

Vorsitzender: Wir kommen nunmehr zur 
Wahl der beiden O r d n e r. 

Es liegt mir folgender Vorschlag vor : Bun
desrat Anton M a y r h a u s er, Bundesrat Josef 
S a l ch e r. 

Ich bitte jene Frauen und Herren, die die
sem Vorschlag ihre Zustimmung geben, um 
ein Händezeichen. - Danke. Das ist e i n
s t i m m i g  a n g e n o m m e n. 

Ich frage die Gewählten, ob sie die Wahl 
annehmen. 

Bundesrat Mayrhauser: Ja! 

Bundesra t Salcher: Ja ! 

Vorsitzender: Damit ist auch dieser Punkt 
der Tagesordnung erledigt. 

Die Tagesordnung ist e r s c h öp f t. 

Die n ä c h s t e  Sitzung des Bundesrates wird 
auf schriftlichem Wege einberufen werden. 

Bevor ich aber die Sitzung schließe, möchte 
ich Ihnen, sehr verehrte Damen und Herren, 
meinen aufrichtigen Dank für Ihre wertvolle 
Mitarbeit zum Ausdruck bringen. Ich möchte 
besonders auch den Parlamentsstenographen 
und den Beamten des Hauses für ihre hervor
ragende Leistung danken. 

Dankbar stelle ich auch fest, daß ich bei 
den verschiedenen Gesprächen, die ich in den 
letzten Monaten mit Persönlichkeiten der 
Wissenschaft und des öffentlichen Lebens 
geführt habe, .überall Verständnis und Auf
geschlossenheit für die Probleme des Bundes
rates und für die Wahrung des bundesstaat
lichen Prinzips vorgefunden habe. Ich hoffe, 
daß diese Erkenntnis der Bedeutung des 
Bundesrates und seiner Wesensaufgaben 
immer umfassender wird und daß die Gespräche 
zwischen den Parteien und über die Partei
grenzen hinweg immer lebendiger werden. 

Mit dem Wunsche für eine erfolgreiche 
Tätigkeit meines Nachfolgers im Amte erkläre 
ich die heutige Sitzung für g e s ch l o s s e n. 
(Allgemeiner Beifall.) 

SchluJ3 der Sitzung : 13 Uhr 25 Minuten 

österreichische Staatsdruckerei 3541 66 
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